
Gemeinde Esterwegen 
Landkreis Emsland 
 

 
 
 

Begründung 
 

mit Umweltbericht 
 

zum Bebauungsplan Nr. 61 
 

„Am Berg“ 
 

mit örtlichen Bauvorschriften 
 

 

 
 
Büro für Stadtplanung  Büro für Landschaftsplanung 
Gieselmann und  Müller GmbH  Dipl.-Ing. Richard Gertken 
Raddeweg 8 Raddeweg 8 
49757 Werlte 49757 Werlte 
Tel.:  05951  95100 Tel.:  05951  95100 
FAX: 05951  951020 FAX: 05951  951020 
e-mail: j.mueller@bfs-werlte.de e-mail: r.gertken@bfs-werlte.de 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung 

mailto:j.mueller@bfs-werlte.de


Gemeinde Esterwegen 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 61     2 

Büro für Stadtplanung (BP61_Begr.doc) 17.12.2019 

Inhalt Seite 
1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG ................................................................................. 4 

1.1 GELTUNGSBEREICH .................................................................................................. 4 
1.2 ANLASS UND ERFORDERNIS ....................................................................................... 4 
1.3 STÄDTEBAULICHE ZIELE ............................................................................................ 4 

2 RAHMENBEDINGUNGEN .................................................................................................. 5 
2.1 REGIONALES RAUMORDNUNGSPROGRAMM (RROP) .................................................... 5 
2.2 DERZEITIGE DARSTELLUNG IM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ............................................... 5 
2.3 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN....................................................................................... 5 

3 KONZEPT ZUR STANDORTAUSWEISUNG ...................................................................... 6 
4 INHALT DES PLANES ....................................................................................................... 7 

4.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG .................................................................................. 7 
4.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG .................................................................................. 8 
4.3 BAUWEISE / ZAHL DER WOHNUNGEN .......................................................................... 9 
4.4 BAUGRENZEN ........................................................................................................... 9 
4.5 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN ........................................................................ 9 
4.6 ERSCHLIEßUNG / VER- UND ENTSORGUNG ................................................................ 10 

4.6.1 Verkehrserschließung ...................................................................................... 10 
4.6.2 Ver- und Entsorgung ........................................................................................ 11 

4.7 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 ABS. 3 NBAUO) ................................................. 12 
5 UMWELTBERICHT .......................................................................................................... 15 

5.1 EINLEITUNG ........................................................................................................... 15 
5.1.1 Kurzdarstellung des Planinhaltes ...................................................................... 15 
5.1.2 Ziele des Umweltschutzes / Fachgesetze ......................................................... 15 

5.2 BESTANDSAUFNAHME ............................................................................................. 20 
5.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur (Schutzgut Mensch) ............. 20 

5.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit .................................................... 20 
5.2.1.2 Immissionssituation ............................................................................................ 20 

5.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft .......................................................... 23 
5.2.2.1 Naturraum .......................................................................................................... 23 
5.2.2.2 Landschaftsbild .................................................................................................. 23 
5.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten ..................................................................... 24 
5.2.2.4 Klima / Luft ......................................................................................................... 25 
5.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften ....................................................................... 26 

5.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter......................................................................... 30 
5.3 NULLVARIANTE ....................................................................................................... 30 
5.4 PROGNOSE ............................................................................................................ 30 

5.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz ....................................... 30 
5.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet ........................................................................... 31 
5.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld ................................................. 32 
5.4.1.3 Erholungsfunktion ............................................................................................... 33 
5.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit .............................................................. 33 

5.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und  
 Kompensationsmaßnahmen ............................................................................. 33 

5.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild .................................................................................... 33 
5.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser / Altlasten ..................................................................... 34 
5.4.2.3 Klima / Luft ......................................................................................................... 36 
5.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften ....................................................................... 37 
5.4.2.5 Wirkungsgefüge.................................................................................................. 39 



Gemeinde Esterwegen 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 61     3 

Büro für Stadtplanung (BP61_Begr.doc) 17.12.2019 

5.4.2.6 Risiken für die Umwelt ........................................................................................ 40 
5.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /  
 Risiken für das kulturelle Erbe .......................................................................... 40 
5.4.4 Wechselwirkungen ........................................................................................... 40 
5.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /  
 benachbarter Plangebiete ................................................................................ 41 
5.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften ................................................ 41 

5.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) ................................ 41 
5.4.6.2 Besonderer Artenschutz ...................................................................................... 41 

5.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes ............................................................ 41 
5.5 MAßNAHMEN .......................................................................................................... 42 

5.5.1 Immissionsschutzregelungen ........................................................................... 42 
5.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft ...................................... 43 
5.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung ..................................................................... 43 
5.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen............................ 47 

5.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB ............................................. 47 
5.6 AUSWIRKUNGEN I.S.D. § 1 ABS. 6 NR. 7, BUCHSTABE J BAUGB .................................. 48 
5.7 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN (ALTERNATIVPRÜFUNG)............................. 48 
5.8 ZUSÄTZLICHE ANGABEN IM UMWELTBERICHT ............................................................. 49 

5.8.1 Methodik .......................................................................................................... 49 
5.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) .......................................................... 49 
5.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung ...................................................... 49 
5.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis ...................................................................... 51 

6 ABWÄGUNGSERGEBNIS ............................................................................................... 51 
7 STÄDTEBAULICHE DATEN ............................................................................................ 52 
8 VERFAHREN.................................................................................................................... 53 
ANLAGEN ............................................................................................................................ 54 
 



Gemeinde Esterwegen 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 61     4 

Büro für Stadtplanung (BP61_Begr.doc) 17.12.2019 

1 Anlass und Ziel der Planung 
1.1 Geltungsbereich 
Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 61 der Gemeinde Esterwegen befindet sich 
im Bereich der westlichen Ortslage von Esterwegen. Es liegt direkt südlich an-
grenzend zur Landesstraße 30 (Hauptstraße) sowie nordöstlich des Siedlungsbe-
reiches „In den Dillen“ und nordwestlich der Wohnsiedlung „Am Kamm“. Im Nor-
den bezieht der Bebauungsplan einen Teil der Hauptstraße (L 30) in seinen Gel-
tungsbereich mit ein.  

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Planzeichnung. 

 
1.2 Anlass und Erfordernis 

In der Gemeinde Esterwegen besteht zurzeit eine starke Nachfrage nach Wohn-
grundstücken, die sich aus zahlreichen konkreten Anfragen ergibt. Diese Nach-
frage kann nicht gedeckt werden, da der Gemeinde keine Baugrundstücke zur 
Verfügung stehen, die an Bauwillige vergeben werden können. 

Nach dem Baulückenkataster der Gemeinde sind unbebaute Grundstücke nur 
noch in Privathand vorhanden. Die Eigentümer dieser nicht bebauten Grundstücke 
wurden in den vergangenen Jahren mehrfach befragt, haben jedoch aus vielfälti-
gen Gründen keine Verkaufsbereitschaft gezeigt, sodass diese Flächen der Ge-
meinde für Bauwillige nicht zur Verfügung stehen. 

Vor dem Hintergrund der o.g. anhaltenden Nachfrage nach Einfamilienhaus-
grundstücken, beabsichtigt die Gemeinde Esterwegen daher ein neues Wohnge-
biet im Bereich der Ortslage von Esterwegen auszuweisen.  

Die für diesen Zweck zur Verfügung stehende Fläche ist größtenteils von bebau-
ten Bereichen umgeben und geeignet, die südlich, westlich und nördlich angren-
zende Bebauung bzw. Wohngebiete stärker an die übrige Ortslage im Osten an-
zubinden. Das Plangebiet bietet sich daher, aufgrund seiner Lage, in besonderer 
Weise für eine ergänzende Siedlungsentwicklung mit Wohnnutzungen und auch 
im nordöstlichen Bereich angrenzend zur Hauptstraße mit gemischt nutzbaren 
Gebäuden an.  

Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich planungsrechtlich um 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB. Um die Voraussetzungen für die ge-
planten Nutzungen zu schaffen und um eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung sicherzustellen, ist daher die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforder-
lich.  

 
1.3 Städtebauliche Ziele 

Neben der Berücksichtigung der allgemeinen Belange gemäß § 1 Abs. 5 BauGB 
werden mit der vorliegenden Bauleitplanung insbesondere folgende Ziele verfolgt: 
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• Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse sowie die Förderung der Eigen-
tumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung durch die Entwicklung von 
Wohnbauflächen. 

• Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft und der Schaffung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen unter Berücksichtigung der Belange von Natur und 
Landschaft sowie des Immissionsschutzes. 

 

2 Rahmenbedingungen 
2.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
Im RROP 2010 für den Landkreis Emsland ist das Plangebiet ohne besondere 
Darstellung und dem Siedlungsbereich von Esterwegen zugeordnet. Für die um-
liegend bebauten Flächen wurde die Darstellung als vorhandene Bebauung bzw. 
bauleitplanerisch gesicherter Bereich nachrichtlich übernommen.  

Die Hauptstraße (L 30) ist als Hauptverkehrsstraße dargestellt.  

 
2.2 Derzeitige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im bisher wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nordhümmling ist 
das Plangebiet fast vollständig als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die 
Hauptstraße (L 30) am nördlichen Rand ist als Hauptverkehrsstraße dargestellt.  

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird für den überwiegenden Teil 
des Plangebietes daher auch der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde durch 
Darstellung einer Wohnbaufläche geändert (97. Änderung des Flächennutzungs-
planes). 

Die angrenzenden Flächen beidseitig der L 30 sind überwiegend als 
Wohnbaufläche bzw. angrenzend zur L 30 zum Teil auch als gemischte 
Baufläche dargestellt. Eine Teilfläche nordöstlich des Plangebietes ist als 
Grünfläche mit den Zweckbestimmungen „Sportplatz“ und „Parkanlage“ 
dargestellt. Daran schließt sich östlich eine Gemeinbedarfsfläche „Schule“ an.  
Die südlich und östlich angrenzenden Flächen sind als Wohnbaufläche oder 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

 
2.3 Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet wird größtenteils landwirtschaftlich als Acker genutzt. Die acker-
bauliche Nutzung setzt sich östlich weiter fort. Der südliche Rand der Plange-
bietsfläche wird von einer Grünlandfläche eingenommen, welche südlich des 
Plangebietes von einem durch Gehölze gesäumten Hohlweg begrenzt wird.  

Am Nordrand bzw. nördlich verläuft die Hauptstraße (L 30). Daran schließen sich 
nach Norden wohnbaulich genutzte Grundstücke und nordöstlich das Sportgelän-
de der Gemeinde mit Fußballplätzen, Tennisplätzen und das Vereinshaus des 
örtlichen Schützenvereins mit Schießstand sowie das Schulzentrum an. Das 
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Sportgelände und das Schulzentrum sind Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 6 
„Sport- und Schulzentrum“ der Gemeinde.  

Im Westen und Südwesten grenzen fast vollständig mit eingeschossigen Einfami-
lienhäusern bebaute Wohngebiete an das Gebiet. Diese Bebauung ist Bestandteil 
der Bebauungspläne Nr. 2/II „In den Dillen“ bzw. Nr. 36 „In den Dillen – Erweite-
rung“, welcher die Gebiete jeweils als allgemeines Wohngebiet ausweist.  

Südöstlich des Plangebietes wird derzeit das mit dem Bebauungsplan Nr. 59 „Am 
Heuweg - Erweiterung“ festgesetzte Wohngebiet realisiert. Die hier entwickelten 
Wohngrundstücke sind vollständig vergeben und im Wesentlichen bebaut.  

Den östlichen Rand bildet größtenteils eine Wegeparzelle, welche im nordöstli-
chen Bereich des Plangebietes in die L 30 einmündet. Die daran östlich anschlie-
ßenden Flächen werden ackerbaulich genutzt oder sind angrenzend zur L 30 mit 
einer Bauzeile aus Wohngebäuden und einer Fahrschule bebaut.  

Weitere Angaben zu den bestehenden Nutzungen und den naturräumlichen Ge-
gebenheiten finden sich im Umweltbericht in den Kap. 5.2.1. „Bestehende Nut-
zungsstruktur“ und 5.2.2 „Beschreibung der Umwelt“. 

 

3 Konzept zur Standortausweisung 
Wie bereits ausgeführt, stehen der Gemeinde Esterwegen derzeit keine Wohn-
grundstücke zur Verfügung, die sie Bauwilligen anbieten kann. Auch werden 
Grundstücke für kleinere Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe für eine ge-
mischte Nutzung im Zusammenhang mit einem Wohnhaus benötigt.  

Eine solche Bebauungsstruktur kann städtebaulich sinnvoll im Plangebiet im Be-
reich der bestehenden Siedlungslücke südlich der Hauptstraße (L 30) umgesetzt 
werden. Wie beschrieben, liegen angrenzend zu dieser Fläche im Südwesten, 
Westen und Norden vollständig bebaute Wohngebiete. Östlich schließt sich ent-
lang der L 30 die weitere Ortslage von Esterwegen mit einer gemischten Nut-
zungsstruktur (Wohngebäude, Fahrschule, Schul- und Sportzentrum) an. Südöst-
lich wird derzeit ein Wohngebiet realisiert. Die Planung ist weit fortgeschritten. Die 
hier entstandenen ca. 60 Grundstücke wurden innerhalb von ca. 5 Jahren verge-
ben.  

Das Plangebiet ist somit in wesentlichen Teilen von Bebauung umgeben und 
kann die westlich und nördlich gelegenen Wohngebiete stärker an die übrige 
Ortslage östlich und südöstlich des Plangebietes anbinden. Das Gebiet bietet sich 
somit in besonderer Weise für eine ergänzende Siedlungsentwicklung mit Wohn-
nutzungen bzw. entlang der Hauptstraße z.T. auch gemischt nutzbaren Gebäu-
den an.  

Mit dem Gebiet in einer Gesamtgröße von ca. 4,9 ha können ca. 48 Baugrund-
stücke geschaffen werden. Das Gebiet ist daher geeignet den Bedarf der Ge-
meinde für die nächsten 4-5 Jahre zu decken.  

Nach Auffassung der Gemeinde stellt die Planung daher eine städtebaulich sinn-
volle und angemessene Siedlungsentwicklung von Esterwegen dar.  
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4 Inhalt des Planes 
4.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet 

Das Plangebiet soll insbesondere die südöstlich, westlich und nördlich vorhande-
ne Bebauung bzw. die ausgewiesenen Wohngebiete ergänzen. Das Gebiet wird 
daher zum überwiegenden Teil als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 
Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017) festgesetzt. Ein solches Gebiet dient 
vorwiegend dem Wohnen. 

Neben den Wohnnutzungen sind in einem allgemeinen Wohngebiet auch kleine 
gebietsbezogene Dienstleistungsbetriebe und nicht störende Handwerksbetriebe 
sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche oder sportliche 
Zwecke allgemein zulässig.  

Weitere gewerbliche Nutzungen, wie z.B. nicht störende Gewerbebetriebe, Tank-
stellen oder Gartenbaubetriebe, sind nur ausnahmsweise und daher in der Regel 
nicht zulässig. 

Mit der neuesten Änderung des BauGB und der BauNVO 2017 wurde in die 
BauNVO der § 13 a „Ferienwohnungen“ neu aufgenommen. Dadurch ergeben 
sich für ein allgemeines Wohngebiet Änderungen, nach denen Ferienwohnungen 
zu den nicht störenden Gewerbebetrieben gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO oder, 
bei einer der Hauptnutzung baulich untergeordneten Bedeutung, zu den Betrie-
ben des Beherbergungsgewerbes i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO zu zählen sind.  

Einschränkende Festsetzungen zum Nutzungskatalog werden für das allgemeine 
Wohngebiet (WA) nicht getroffen, um im Einzelfall den Bewohnern auch eine 
Verbindung von Wohnen und Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, soweit sich daraus 
keine Störungen für die Nachbarschaft ergeben. Damit sind im Plangebiet u.a. 
auch Ferienwohnungen i.S.d. § 13 a BauNVO ausnahmsweise zulässig.  

 

Mischgebiet 

Im nordöstlichen Bereich des Plangebietes sollen Teilflächen beidseitig der Er-
schließungsstraße als Mischgebiet festgesetzt werden.  

Aufgrund der Lage der Flächen angrenzend zur Landesstraße 30 und im Über-
gang zur bestehenden Ortslage mit einer gemischten Nutzungsstruktur und öf-
fentlichen Einrichtungen (Fahrschule, Schul- und Sportzentrum) bieten sich diese 
Flächen für die Ansiedlung von kleineren Handwerks- und Dienstleistungsbetrie-
ben, bei denen eine nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzung im Zusam-
menhang mit einem Wohnhaus erfolgen soll, an.  

Die Teilflächen werden daher als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. 
Mischgebiete dienen der Unterbringung von Wohnnutzungen und gewerblichen 
Nutzungen, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
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Vergnügungsstätten 

Gemäß § 6 (2) Nr. 8 bzw. § 6 (3) BauNVO sind Vergnügungsstätten, soweit sie 
nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten 
allgemein zulässig sind, auch in Mischgebieten je nach dem konkreten Gebiets-
charakter zulässig bzw. ausnahmsweise zulässig.  

Das geplante Mischgebiet soll der östlich entlang der Hauptstraße bestehenden 
Nutzungsstruktur angepasst werden und neben Wohnnutzungen ergänzend 
Kleingewerbe oder Versorgungseinrichtungen aufnehmen. Diese Zielsetzung soll 
nicht durch störende Nutzungen, die zur Verdrängung von Geschäften oder 
Wohnnutzungen führen können, gefährdet werden.  

Aus diesem Grund und zum Schutz des im Umfeld gelegenen Schulzentrums 
werden Vergnügungsstätten im Mischgebiet daher generell ausgeschlossen. 

 
4.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Plangebiet stellt eine Erweiterung der umliegend vorhandenen Bebauung 
dar. Diese soll im Plangebiet homogen weiterentwickelt werden. Die getroffenen 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung lehnen sich daher an die in den 
angrenzenden Bebauungsplänen, insbesondere an die im jüngsten Bebauungs-
plan Nr. 59, für die allgemeinen Wohngebiete getroffenen Regelungen an. Diese 
haben sich als sinnvoll und angemessen erwiesen. 

Als Grundflächenzahl (GRZ) wird im Plangebiet für die Baugebiete der jeweilige 
Höchstwert gemäß § 17 BauNVO festgesetzt. Entsprechend wird für das allge-
meine Wohngebiet eine GRZ von 0,4 und für das Mischgebiet eine GRZ von 0,6 
festgesetzt. Damit soll eine optimale Ausnutzung des Baulandes ermöglicht und 
dem zusätzlichen Verbrauch freier Landschaft entgegengewirkt werden. 

Gleichzeitig wird durch textliche Festsetzung eine Überschreitung der GRZ im 
Sinne von § 19 (4) BauNVO ausgeschlossen. Diese Festsetzung dient insbeson-
dere dazu, das Maß der Bodenversiegelung zu begrenzen und begründet ande-
rerseits den jeweiligen Höchstwert bei der Festsetzung der GRZ. Dadurch wird 
eine sinnvolle Verdichtung und Ausnutzung der Baugebiete gewährleistet. 

Der Bebauungsplan Nr. 59 schließt fast unmittelbar südöstlich an das vorliegende 
Plangebiet an und setzt für den überwiegenden Teil des allgemeinen Wohngebie-
tes (WA 1) eine zweigeschossige Bebauung fest. Als Rahmen für die zukünftige 
Entwicklung wird im Plangebiet (MI und WA) daher ebenfalls eine Obergrenze 
von höchstens zwei Vollgeschossen vorgesehen. Die Geschossflächenzahl 
(GFZ) wird für das WA auf 0,6 und für das MI auf 0,8 begrenzt. 

Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl und der Zahl der Vollgeschosse ist 
das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO dreidimensional 
und damit hinreichend konkret bestimmt. Zusammen mit der örtlichen Bauvor-
schrift zur Höhenentwicklung der baulichen Anlagen (s. Kap. 5) kann damit eine 
Anpassung der geplanten Gebäude an die umliegend vorhandene Bebauungs-
struktur sichergestellt werden.  
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4.3 Bauweise / Zahl der Wohnungen 

Für den überwiegenden Teil des Plangebietes (WA) soll eine aufgelockerte Be-
bauungsstruktur erreicht werden, die sowohl von der Nutzung als auch vom opti-
schen Erscheinungsbild her den angrenzenden Wohngebieten und den Bauwün-
schen der Bevölkerung nach Familienheimen entspricht. Aus diesem Grund wird 
die offene Bauweise im allgemeinen Wohngebiet auf Einzel- und Doppelhäuser 
beschränkt. 

Im Mischgebiet wird die offene Bauweise dagegen nicht eingeschränkt. Damit 
sind hier neben Einzel- und Doppelhäusern auch Hausgruppen mit einer Länge 
von bis zu 50 m zulässig. 

Darüber hinaus soll im allgemeinen Wohngebiet die geplante homogene städte-
bauliche Nutzungsstruktur nicht durch verdichtete Bauweisen, wie größere Ein-
zelhäuser mit mehreren Wohnungen gefährdet werden. Um ein Unterlaufen die-
ser Regelung zu vermeiden, ist es nach Auffassung der Gemeinde erforderlich, 
die Zahl der Wohneinheiten zu beschränken. Für das allgemeine Wohngebiet 
(WA) wird daher festgesetzt, dass je Einzelhaus höchstens zwei Wohnungen und 
je Doppelhaushälfte nur eine Wohnung zulässig sind. Die Einschränkung auf le-
diglich eine Wohnung je Einzel- bzw. Doppelhaus würde eine unverhältnismäßige 
Beschränkung der Nutzung, vor allem im Hinblick auf das Zusammenleben der 
Generationen, bedeuten und ist daher nicht beabsichtigt.  

 
4.4 Baugrenzen 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen werden im Plangebiet nicht überbaubare 
Grundstücksflächen von 3-5 m Tiefe festgesetzt, um u.a. gute Sichtverhältnisse 
für die Grundstückszufahrten zu gewährleisten. Diese Festsetzung dient daneben 
auch der Förderung von Vorgartenbereichen für eine Eingrünung der geplanten 
Bebauung und einer aufgelockerten Bebauungsstruktur. Um diese Zweckbestim-
mung zu sichern, werden auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ent-
lang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen - Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung, wie z.B. Fuß- und Radwege ausgenommen - in einem Strei-
fen von 3 m Breite alle Gebäude, d.h. auch Garagen und Nebenanlagen, ausge-
schlossen.  

Zu den öffentlichen Grünflächen und der geplanten Regenwasserrückhalteanlage 
werden zu deren Schutz ebenfalls nicht überbaubare Grundstücksflächen von 
jeweils 3 m Breite festgesetzt. 

 
4.5 Grünordnerische Festsetzungen 

Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans haben die Grundfunk-
tion, die landschaftliche Einbindung des Plangebietes in das Orts- und Land-
schaftsbild sicherzustellen, Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemein-
schaften sowie des Bodens zu minimieren und gleichzeitig die Eingriffe in den 
Naturhaushalt, soweit möglich und sinnvoll, innerhalb des Plangebietes zu kom-
pensieren bzw. auszugleichen.  
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Zu diesem Zweck wird entlang der Hauptstraße (L 30) ein Lärmschutzwall in einer 
Höhe von 2,60 m errichtet und mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen 
bepflanzt. Der Wallkörper selbst stellt mit seiner Höhe eine Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes dar, welche durch die Bepflanzung ausgeglichen wird.  

Am nordwestlichen Rand der Plangebietsfläche werden die vorhandenen, für das 
Landschaftsbild wertvollen Einzelbäume erhalten und durch Festsetzung dauer-
haft gesichert.  

Gemäß § 9 Absatz 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) müssen die 
nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke Grünflächen sein, soweit sie nicht 
für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind. Es dürfen daher grundsätz-
lich keine sogenannten „Steingärten“, die eine Versiegelung des Bodens darstel-
len, im Plangebiet entstehen. Innerhalb des festgesetzten Wohngebietes entste-
hen daher Gartenflächen, die ebenfalls zu einer Kompensation der durch die Pla-
nung verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt beitragen. 

 
4.6 Erschließung / Ver- und Entsorgung 
4.6.1 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt von Norden innerhalb der 
anbaurechtlichen Ortsdurchfahrt über die Hauptstraße (L 30), auf der ein neuer 
Knotenpunkt mit Abbiegespuren angelegt werden soll. Die für den verkehrsge-
rechten Ausbau erforderlichen Flächen stehen der Gemeinde zur Verfügung. Sie 
werden in den Bebauungsplan einbezogen und als Straßenverkehrsfläche fest-
gesetzt. Der Anschluss des Plangebietes an das örtliche und überörtliche Ver-
kehrsnetz ist damit sichergestellt. 

Bezüglich der konkreten Realisierung und Ausbauplanung bzw. dem Anschluss 
der geplanten Erschließungsstraße an die Landesstraße ist mit dem Straßenbau-
lastträger eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. 

Vom neu geplanten Knotenpunkt im östlichen Bereich des Plangebietes wird eine 
Erschließungsstraße in das Gebiet geführt, welche am südöstlichen Rand auf 
eine vorhandene Wegetrasse verschwenkt und die Option einer Weiterführung 
nach Süden und Osten offen hält. Ausgehend von dieser Trasse stellen nach 
Westen abgehende Straßen die Erschließung der Grundstücke im geplanten 
Wohngebiet sicher. 

Die Wegeparzelle am Ostrand des Plangebietes soll nur teilweise für den motori-
sierten Verkehr ausgebaut werden und im nördlichen Teilabschnitt in einen Fuß- 
und Radweg übergehen.  

Öffentlicher Parkplatz 

Eine Teilfläche im östlichen Randbereich des Plangebietes angrenzend zur Lan-
desstraße 30 wird als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Öf-
fentlicher Parkplatz“ festgesetzt. Die Fläche befindet sich unmittelbar südlich des 
Sport- und Schulzentrums der Gemeinde und grenzt im Osten an das geplante 
Mischgebiet an. Die Fläche kann daher zur Deckung des Stellplatzbedarfs in die-
sen Bereichen herangezogen werden.  
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Sichtdreiecke 

Im Einmündungsbereich der geplanten Erschließungsstraße in die L 30 sind 
Sichtfelder nach der RASt 06 in der Größenordnung 5/70 m vorgesehen. Als 
Hinweis ist in die Planzeichnung aufgenommen, dass die dargestellten Sichtdrei-
ecke von jeder sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in einer Höhe von 
0,80 bis 2,50 m über der Fahrbahn freizuhalten sind (Einzelbäume, Lichtmaste, 
Lichtsignalgeber und ähnliches können zugelassen werden). 

 
4.6.2 Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 

Die Gemeinde Esterwegen ist an die zentrale Wasserversorgung des Wasserver-
bandes „Hümmling“ mit Sitz in Werlte angeschlossen. An der Südseite der L 30 
verläuft eine Trinkwasserversorgungsleitung des o.a. Verbandes. Diese ist im 
Rahmen der Planung zu berücksichtigen. 
Das Plangebiet kann, wie die angrenzenden Baugebiete, an das Leitungsnetz 
des o.g. Wasserverbandes angeschlossen werden. 

Löschwasserversorgung 

Die erforderliche Löschwasserversorgung wird nach den technischen Regeln Ar-
beitsblatt W 405 (aufgestellt vom DVGW) und in Absprache mit der zuständigen 
Feuerwehr erstellt. 

Abwasserbeseitigung 

Für das Plangebiet ist die zentrale Abwasserbeseitigung durch die Samtgemein-
de Nordhümmling vorgesehen. Eine ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseiti-
gung ist damit durch den Anschluss an die neu zu bauenden Schmutzwasserka-
näle gewährleistet.  

Oberflächenwasser (Anlage 1)  

Bei der Oberflächenentwässerung sollen Auswirkungen der geplanten Flächen-
versiegelung auf den Grundwasserstand möglichst gering gehalten sowie eine 
Verschärfung der Abflusssituation vermieden werden.  

Das anfallende Oberflächenwasser soll im Plangebiet möglichst versickert wer-
den. Die durchgeführten Bodenuntersuchungen haben jedoch ergeben, dass der 
anstehende Boden aufgrund vorgefundener Geschiebelehmschichten im Unter-
grund nicht überall für eine vollständige Versickerung des anfallenden Oberflä-
chenwassers geeignet ist.  

Für den nördlichen Bereich des Plangebietes wird eine Versickerung, aufgrund 
ausreichender Flurabstände von 1,35 – 1,7 m zum Geschiebelehm, positiv beur-
teilt. Teilflächen im südwestlichen und südöstlichen Bereich eignen sich dagegen 
im derzeitigen Zustand nicht für den Betrieb dezentraler Versickerungsanlagen.  

Unter Berücksichtigung der im Plangebiet von Osten nach Westen abfallenden 
Geländehöhen ist daher im nordwestlichen Randbereich des Plangebietes die 
Schaffung einer zentralen Regenwasserrückhalteanlage vorgesehen. Dieser Re-
genrückhalteanlage soll das Oberflächenwasser, soweit es nicht dezentral versi-
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ckert oder als Brauchwasser genutzt wird, über entsprechende Regenwasserka-
näle zugeleitet werden.  

Für das geplante Becken wurde bereits eine wasserrechtliche Genehmigung er-
teilt. In diesem Zuge wurde die für das geplante Becken vorgesehene Fläche als 
nicht ausreichend erachtet. Um den Anforderungen der unteren Wasserbehörde 
zu entsprechen, wird eine um ca. 1.300 qm größere Fläche als zunächst vorge-
sehen, benötigt. Die für die Regelung des Wasserabflusses vorgesehene Fläche 
wurde daher auf ca. 3.080 qm vergrößert. 

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind, soweit nicht bereits 
erfolgt, die entsprechenden Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz 
bei der zuständigen Wasserbehörde zu beantragen.  

Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie den jeweils gültigen Sat-
zungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen 
Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 

Die Anwohner der Stichstraße im südöstlichen Bereich des Plangebietes müssen 
ihre Abfallbehälter an die nächstliegende öffentliche, von den Abfuhrfahrzeugen 
zu befahrende Straße zur Abfuhr bereitstellen. Die Wegestrecke beträgt im vor-
liegenden Fall ca. 30 m und ist den Bewohnern zuzumuten. 

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsge-
mäßen Entsorgung zuzuführen.  

Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie kann durch die 
Energieversorgung Weser-Ems (EWE) sichergestellt werden. 

Telekommunikation 

Die Versorgung mit Telekommunikationsanlagen kann durch die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH erfolgen. 

 
4.7 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO) 

Gemäß § 84 Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung können die Gemeinden 
örtliche Bauvorschriften erlassen, z.B. um bestimmte städtebauliche, baugestalte-
rische oder ökologische Absichten zu verwirklichen. Sie können u.a. Anforderun-
gen an die Gestaltung von Gebäuden stellen, z.B. für die Gebäude- und Ge-
schosshöhe, die Gestaltung, Art und Höhe von Einfriedungen bestimmen oder die 
Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück vorschreiben.  

Gestaltungsfestsetzungen ergehen dabei als objektbezogene gestalterische Re-
gelungen nicht nach den bundesgesetzlichen Festsetzungen des BauGB, son-
dern nach den Maßgaben im Landesrecht (Bauordnungsrecht).  
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Im Plangebiet wird in größerem Umfang eine Neubebauung ermöglicht. Diese soll 
sich nach den Zielen der Gemeinde in ihrem Erscheinungsbild an die benachbar-
ten Wohngebiete bzw. die vorhandene Bebauung anpassen. Um Fehlentwicklun-
gen zu vermeiden, gelten für das Plangebiet daher die folgenden Gestaltungs-
festsetzungen: 

 

Höhe der baulichen Anlagen 

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse (s. Kap. 4.2) wird die Höhen-
entwicklung der möglichen Bebauung durch die Festsetzung einer maximalen 
Sockel-, Trauf- und Firsthöhe begrenzt.  

Das Gelände im Gebiet weist erhebliche Höhenunterschiede von mehreren Me-
tern auf. Auch zur am Nordrand verlaufenden Landesstraße 30 sind deutliche 
Höhenunterschiede gegeben. Daher kann die bestehende Straßenverkehrsfläche 
(L 30) nicht sinnvoll für die Definition des Höhenbezugspunktes herangezogen 
werden. Aus diesem Grund wird als unterer Bezugspunkt die Fahrbahnoberkante 
der nächstgelegenen ausgebauten Erschließungsstraße in der Mitte vor dem je-
weiligen Baukörper festgesetzt. Die Höhe der fertig ausgebauten Straßen kann 
beim Bauamt der Gemeinde Esterwegen nachgefragt werden. 

Die maximal zulässige Sockelhöhe (Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbo-
dens) wird mit 0,5 m zum unteren Bezugspunkt festgesetzt, um eine der ortstypi-
schen Bauweise entsprechende Anpassung der Erdgeschosszonen an die Ge-
ländehöhen zu gewährleisten.  

Die höchstzulässige Traufhöhe (TH) soll im Plangebiet 7 m und die höchstzuläs-
sige Firsthöhe (FH) 9,5 m betragen.  

Unter Traufhöhe ist die Schnittkante zwischen Außenflächen des aufgehenden 
Mauerwerks und der Dachhaut zu verstehen, unabhängig davon, in welcher Höhe 
sich die eigentliche Traufe und/oder Traufrinne befindet.“ [(OVG Münster, U.v. 
28.08.75 – XIA 1081/74 -, BRS 29 Nr. 103 usw.) aus Fickert/Fieseler BauNVO 
§ 16 Rn 31]. Von der Einhaltung der Traufhöhe werden Dachgauben, Zwerchgie-
bel sowie untergeordnete Gebäuderücksprünge bzw. Gebäudeteile ausgenom-
men, um den Bauwilligen bei der Baugestaltung einen weiten Spielraum zu be-
lassen. 

Für Gebäude mit einem Flach- oder Pultdach soll die maximale Gebäudehöhe 
jedoch der zulässigen Traufhöhe von 7 m entsprechen, um das Erscheinungsbild 
einer max. zweigeschossigen Bebauung sicherzustellen. 

 

Einfriedungen 

Um Fehlentwicklungen zu vermeiden wird für das Plangebiet festgesetzt, dass 
Einfriedungen der einzelnen Baugrundstücke entlang der öffentlichen Straßen 
und Wege (zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenzugewandten 
Baugrenze) nur bis zu einer Höhe von 0,8 m hergestellt werden dürfen. Unterer 
Bezugspunkt ist die Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen ausgebauten Er-
schließungsstraße jeweils lotrecht zur Anlage. Diese Vorschrift wird getroffen, um 
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zu verhindern, dass z.B. durch Sichtschutzzäune oder hohe Hecken an den Stra-
ßen das angestrebte städtebauliche Bild einer ländlichen, dorftypischen Bebau-
ung gestört wird. Außerdem werden damit Sichtbehinderungen im Bereich von 
Einmündungen ausgeschlossen. 

 

Oberflächenwasser 

Um den Abfluss des anfallenden Oberflächenwassers soweit wie möglich zu be-
schränken und damit die Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet so wenig 
wie möglich zu beeinträchtigen wird festgesetzt, dass das anfallende Oberflä-
chenwasser der Baugrundstücke nach Möglichkeit auf den jeweiligen Grundstü-
cken zu versickern ist. Eine Nutzung als Brauchwasser soll jedoch möglich sein. 

Zudem sind im Übergang der privaten Grundstücke zur öffentlichen Straße auf 
Privatgrund Linienentwässerungsanlagen (z.B. Drainrinne) einzubauen, die si-
cherstellen, dass kein Oberflächenwasser oberflächig von den Privatflächen in 
den öffentlichen Verkehrsraum abfließen kann. Damit soll insbesondere verhin-
dert werden, dass Parkplatzflächen ohne geordnete Oberflächenentwässerung 
angelegt werden. Insgesamt wird damit bei Starkregenereignissen dem Problem 
der Überflutung der Straßenverkehrsflächen entgegengewirkt. 

 

Grundstückszu- / -abfahrten 

Um einer großflächigen Versiegelung der Straßenseitenräume entgegenzuwirken, 
wird außerdem festgesetzt, dass zur öffentlichen Verkehrsfläche hin versiegelte 
Flächen, wie Grundstückszu- / -abfahrten und Hauszugänge, eine Breite von ins-
gesamt 6,0 m je Baugrundstück nicht überschreiten dürfen. Damit wird eine mög-
lichst großflächige Versickerung von Oberflächenwasser im Straßenseitenraum 
ermöglicht und die Ableitung von Regenwasser reduziert.  

 

Freileitungen 

Des Weiteren wird festgesetzt, dass Ver- und Entsorgungsleitungen grundsätzlich 
unterirdisch zu verlegen sind. Freileitungen führen in der Regel zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung des Ortsbildes und sollen deshalb ausschließlich während 
der Bauzeit zulässig sein. Die unterirdische Verlegung mit Leitungen zur Strom-
versorgung, zur Übertragung von Informationen (Kabelfernsehen oder Telekom-
munikation) gehört seit Jahrzehnten zum üblichen technischen Standard und ist 
damit sowohl technisch als auch wirtschaftlich realisierbar.  

Die Gemeinde befürchtet, dass aufgrund veränderter wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen zukünftig der öffentliche Belang des Orts- und Landschaftsbildes ge-
genüber rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zurückgestellt werden könnte und 
hält daher eine entsprechende Regelung für erforderlich.  

Allgemeine Erklärung zu den örtlichen Bauvorschriften 

Sollten sich einzelne oder alle der gemäß § 84 Abs. 3 NBauO getroffenen örtli-
chen Bauvorschriften als unwirksam oder nichtig erweisen, hätte die Gemeinde 
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im vorliegenden Fall diesen Bebauungsplan auch ohne die örtlichen Bauvorschrif-
ten beschlossen.  

 

5 Umweltbericht 
5.1 Einleitung 
5.1.1 Kurzdarstellung des Planinhaltes 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 1, dient die vorliegende Planung in ers-
ter Linie der Entwicklung eines Wohngebietes in Erweiterung der umliegend be-
reits vorhandenen Bebauung. Zudem sollen im Gebiet auch für kleinere örtliche 
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, die hier eine nicht wesentlich störende 
gewerbliche Nutzung im Zusammenhang mit einem Wohnhaus errichten möch-
ten, Ansiedlungsmöglichkeiten geschaffen werden.  

Der wesentliche Planinhalt ist in Kap. 3 dargestellt. Auf die Umwelt sind dabei 
insbesondere folgende Auswirkungen möglich: 

Durch die geplanten Nutzungen wird bei einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 
im allgemeinen Wohngebiet bzw. 0,6 im Mischgebiet eine Grundfläche von insge-
samt ca. 12.900 qm in Anspruch genommen. Durch die geplante Bebauung und 
Bodenversiegelung können insbesondere auf die Schutzgüter Wasser, Boden, 
Pflanzen und Tiere erhebliche Auswirkungen entstehen. Auf das Schutzgut 
Mensch sind mögliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB 
durch Immissionseinträge zu untersuchen.  

Hinsichtlich der Höhenentwicklung soll im Plangebiet eine Bebauung bis zu einer 
Höhe von maximal 9,5 m ermöglicht werden. Diese Höhe entspricht den getroffe-
nen Festsetzungen bzw. vorhandenen oder möglichen Gebäudehöhen im an-
grenzenden Siedlungsbereich. Damit sind durch die vorliegende Planung erhebli-
che Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht zu erwarten. 

 
5.1.2 Ziele des Umweltschutzes / Fachgesetze 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Da-
nach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regene-
rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwick-
lung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.  

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 
(Eingriffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzulässig-
keit von Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  
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Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetz-
gebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
schränkungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote folgende Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in 
einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein 
Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit ver-
bundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-pflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können 
auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte 
wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 
Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte 
Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vor-
habens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz oder Vermarktungsverbote vor. 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG)  

Das NAGBNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und Pflan-
zenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.  

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
sind in den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 
§ 39 (allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (besonders 
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG fest-
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gelegt. Danach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wild le-
bender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu beeinträchti-
gen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten.  

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 und 
§§ 28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, einschließ-
lich der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1, der Flächen im Sinne von 
§ 22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten Biotope im Sinne des § 24 
Abs. 2 sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem Bereich.  

Das Plangebiet ist nicht als ein schutzwürdiger oder nach dem BNatSchG ge-
schützter Bereich gekennzeichnet.  

Das Plangebiet ist jedoch Bestandteil des Naturparks „Hümmling“. 

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 

Im Landschaftsrahmenplan werden gemäß § 10 BNatSchG die überörtlichen 
konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele der 
Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse 
der Raumordnung zu berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für alle Teile 
des Landes aufzustellen. Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Naturschutzbehörde 
für die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zuständig.  

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) ist das Plan-
gebiet als Raum mit sekundärer Planungspriorität gekennzeichnet. In solchen 
Bereichen sollten laut LRP allgemein gültige Maßnahmen zur Verbesserung so-
wie zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft vorgese-
hen werden. Von den vorgeschlagenen Maßnahmen treffen „Erweiterung des 
Heckennetzes“ und „Anreicherung der Feldflur mit Kleinstrukturen“ auf den Be-
reich des Plangebietes zu. In Siedlungsgebieten sollte auf eine „Durchlässigkeit“ 
für Arten und Lebensgemeinschaften geachtet werden (extensive Pflege der 
Grünflächen, Verwendung standortgerechter, einheimischer Gehölze).  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das Plan-
gebiet nicht ausgewiesen.  

Die Aussagen des LRP werden im Rahmen der vorliegenden Planung berück-
sichtigt. 

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des 
Landschaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschaftsplan 
enthält Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von 
Natur und Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands 
von Natur und Landschaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung 
der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  
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Die Gemeinde Esterwegen bzw. die Samtgemeinde Nordhümmling haben keinen 
Landschaftsplan aufgestellt, es gelten daher die Vorgaben des LRP. 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Ge-
biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden 
werden. 

Lärmimmissionen 

Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelastung in der Bauleitplanung ist die 
DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juli 2002). Im Beiblatt 1 der 
DIN 18005-1 sind, bezogen auf Gewerbe- und Verkehrslärm, Orientierungswerte 
genannt, die bei der Planung anzustreben sind. 

 

Orientierungswerte der DIN 18005-1 
 Allgemeines 

Wohngebiet  
Mischgebiet 

Tags 55 dB (A) 60 dB (A) 

Nachts 
(Verkehr / Gewerbe) 

 
45 / 40 dB (A) 

 
50 / 45 dB (A) 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 sind nicht als Grenz-
werte definiert. Bezogen auf Anlagen i.S.d. BImSchG entsprechen die Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 den Richtwerten in der technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm).  

Die für Verkehr anzustrebenden Orientierungswerte können in belasteten Berei-
chen, insbesondere bei vorhandener Bebauung und bestehenden Verkehrswe-
gen, oft nicht eingehalten werden. Die genannten Orientierungswerte sind daher 
im Rahmen der Bauleitplanung einer Abwägung zugänglich. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat in seinen Entscheidungen vom 18.12.1990 und vom 22.03.2007 
ausgeführt, dass eine Überschreitung der Orientierungswerte das Ergebnis einer 
gerechten Abwägung sein kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18.12.1990 - 
4N6.88 - UPR 1991, S. 151 und Urteil vom 22.03.2007 - 4CN2.06 - UPR 2007, S. 
304). Auch die TA Lärm berücksichtigt unter Kap. 6.7 Gemengelagen, bei denen 
Zwischenwerte gebildet werden können, die jedoch die Mischgebietswerte nicht 
überschreiten sollen. 

Zusätzlich werden in der DIN 18005-1 Hinweise für die Abwägung gegeben. Dazu 
zählt folgende Aussage: „Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städte-
baulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Pla-
nungsgrundsatz neben anderen Belangen - z.B. dem Gesichtspunkt der Erhal-
tung überkommener Stadtstrukturen zu verstehen. Die Abwägung kann in be-



Gemeinde Esterwegen 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 61     19 

Büro für Stadtplanung (BP61_Begr.doc) 17.12.2019 

stimmten Fällen, bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten 
Gebieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.“ 
Verkehrslärm (Vorsorgewerte) 

Hinsichtlich des Verkehrslärms finden sich Bewertungsmaßstäbe neben der DIN 
18005-1 auch in der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 
12.06.1990). Die Verordnung gilt unmittelbar jedoch nur für den Neubau oder die 
wesentliche Änderung von Verkehrswegen. In ihr sind folgende Immissions-
grenzwerte (IGW) genannt, die nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie 1997 als 
Werte der „Lärmvorsorge“ zu verstehen sind: 

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für Verkehr: 

 Mischgebiet: 64/54 dB (A) tags/nachts 
 Allgemeines Wohngebiet: 59/49 dB (A) tags/nachts 

 

Landwirtschaftliche Immissionen 

Nach dem gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d. MS, d. ML u.d. MW v. 
23.07.2009 (veröffentlicht im Nds. Mbl. Nr. 36/2009) ist für den Bereich der Land-
wirtschaft zunächst die TA-Luft sowie die jeweils maßgebliche VDI-Richtlinie1 an-
zuwenden. Nur sofern sich damit Probleme nicht lösen lassen, kommen die wei-
teren Verfahrensschritte nach der aktuellen Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL 
2008) zur Anwendung. 

Die GIRL 2008 enthält für verschiedene Baugebietsarten Richtwerte zur Beurtei-
lung einer im Regelfall erheblichen Belästigung gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG. Der 
GIRL-Richtwert für Wohn- und Mischgebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) 
pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 10 % der Jahresstunden (Immissi-
onswert IW = 0,10). 

In den Auslegungshinweisen zu Nr. 5 der GIRL 2008 wird ausgeführt, dass im 
begründeten Einzelfall eine Abweichung von den Immissionswerten in gewissem 
Rahmen möglich ist. Dabei können insbesondere im Siedlungsrandbereich und 
im Übergang zu landwirtschaftlich geprägten Flächen Zwischenwerte gebildet 
werden.  

 

Sonstige Immissionen 

Sonstige schädliche Umwelteinwirkungen durch Anlagen, wie z.B. Luftverunreini-
gungen, Erschütterungen, Licht und Wärme, sind zu berücksichtigen, wenn sie 
gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit o-
der die Nachbarschaft herbeizuführen.  

                                            
1 Die früheren VDI-Richtlinien 3471 bis 3474 (Emissionsminderung für unterschiedliche Tierarten) 
wurden zwischenzeitlich durch die VDI-Richtlinie 3894 „Emissionen und Immissionen aus Tierhal-
tungsanlagen“, Blatt 1 und 2, Sept. 2011, ersetzt. 
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Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 
22. BImSchV, überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebieten, in 
denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt der 
bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§1a (6) Nr. 7 h 
BauGB).  

 
5.2 Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden 
5.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur  
  (Schutzgut Mensch) 
5.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit 

Eine Beschreibung der vorhandenen Nutzungssituation ist in Kap. 2.3 dargelegt. 

Das Plangebiet ist unbebaut und wird überwiegend ackerbaulich genutzt. Im Nor-
den bezieht das Plangebiet Teile der Hauptstraße (L 30) mit ein. Das Gebiet ist in 
wesentlichen Teilen von Wohnbebauung bzw. ausgewiesenen Wohngebieten, 
einzelnen gewerblichen Nutzungen (z.B. Fahrschule) sowie öffentlichen Einrich-
tungen (Schul- und Sportzentrum) umgeben.  

Die nächstgelegenen landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung bzw. Stallan-
lagen befinden sich in Abständen von ca. 300 -700 m nordwestlich des Plange-
bietes. 

Aus dem Plangebiet heraus sind, aufgrund der geplanten Nutzung als Wohn-  
oder Mischgebiet, keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu 
erwarten. 

 
5.2.1.2 Immissionssituation 
5.2.1.2.1 Verkehrsimmissionen 

   (Anlage 2) 

Mit der Hauptstraße (L 30) verläuft die nächstgelegene Hauptverkehrsstraße am 
nördlichen Rand bzw. nördlich des Plangebietes. 

Im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme zur Erschließung des Plange-
bietes durch das Ingenieurbüro Schubert, Hannover, wurde die vorhandene Ver-
kehrsbelastung in Höhe des Plangebietes ermittelt. Diese ergab eine durch-
schnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) von 4.800 Kfz. Der Anteil des 
Schwerlastverkehrs lag bei ca. 7 %. 

Für die Ermittlung der Leistungsfähigkeit des geplanten Anschlussknotenpunktes 
wurden die allgemeine Bevölkerungs- und Mobilitätsentwicklung sowie weitere 
Strukturmaßnahmen im Umfeld mit einem Prognosezuschlag von 10 % berück-
sichtigt. Den Berechnungen des Büros Schubert wurde daher ein DTV-Wert von 
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5.250 Kfz/24 h zugrunde gelegt. Dieser Wert wurde bei der Ermittlung der im 
Plangebiet zu erwartenden Verkehrslärmsituation entsprechend berücksichtigt.  

Dem geplanten Wohngebiet wird zur Hauptstraße ein 9 m breiter Grünstreifen 
vorgelagert. Im Bereich des Mischgebietes ist südlich der L 30 ein Fuß- und 
Radweg geplant. Die nördliche Baugrenze hält damit zur Mitte der Fahrbahn je-
weils einen Abstand von ca. 18 m ein. 

Unter der Annahme einer ungehinderten Schallausbreitung und unter Berücksich-
tigung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ergeben die anlie-
genden Berechnungen im Abstand von 18 m Beurteilungspegel von ca. 62,1 / 
52,2 (A) tags / nachts und damit eine Überschreitung der Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ für ein allgemeines Wohngebiet von 
55/45 dB (A) tags/nachts. Auch die um 5 dB (A) höheren Werte für ein Mischge-
biet werden um ca. 2,1 / 2,2 dB (A) tags/nachts überschritten.  

 
5.2.1.2.2 Gewerbliche Immissionen 

Im näheren Umfeld des Plangebietes sind keine emittierenden gewerblichen Be-
triebe vorhanden, deren Auswirkungen zu beachten sind. Bei den östlich an der 
L 30 vorhandenen gewerblichen Nutzungen (z.B. Fahrschule) handelt es sich um 
nicht wesentlich störende Betriebe, die sich in den Zulässigkeitsrahmen eines 
Mischgebietes einfügen.  

 
5.2.1.2.3 Landwirtschaftliche Immissionen 
    (Anlage 3) 

Landwirtschaftliche Betriebe, deren Immissionen zu Beeinträchtigungen führen 
könnten, sind im direkten Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. Die nächst-
gelegenen Betriebe bzw. Stallanlagen befinden sich in einem Abstand von ca. 
300-700 m nordwestlich des Plangebietes. Für das Plangebiet wurde durch die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen die zu erwartende Geruchsbelastung 
durch landwirtschaftliche Betriebe auf Grundlage der aktuellen GIRL 2008 ermit-
telt (s. Anlage 3).  

Nach den Ermittlungen liegt im gesamten Plangebiet eine nur geringe Belastung 
von einer Geruchseinheit (GE) pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 1 % 
der Jahresstunden (Immissionswerte IW = 0,01) vor.  

Der maßgebliche Immissionswert (IW) der GIRL beträgt für Wohn- und Mischge-
biete eine Geruchseinheit (GE) pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 
10 % der Jahresstunden (Immissionswert IW = 0,10. Dieser Wert wird im gesam-
ten Plangebiet somit deutlich unterschritten. 

Bei der Bauleitplanung sind auch mögliche realistische Betriebsentwicklungen der 
landwirtschaftlichen Betriebe zu beachten. Im vorliegenden Fall ist das Plangebiet 
jedoch zu allen Seiten von Bebauung und ausgewiesenen Wohngebieten umge-
ben, welche als Immissionsorte zu berücksichtigen sind und die Entwicklungs-
möglichkeiten der Betriebe bestimmen.  
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5.2.1.2.4 Wehrtechnische Dienststelle Meppen (WTD 91) 

Das Plangebiet liegt in der Nähe des Schießplatzes der Wehrtechnischen 
Dienststelle (WTD) 91 Meppen. Die Bundeswehr weist auf folgendes hin: 

Die Bauflächen befinden sich nahe der Wehrtechnischen Dienststelle. Die An-
lage besteht seit Jahrzehnten und die Immissionen sind als Vorbelastung an-
zuerkennen. Die bei Erprobungs- und Versuchsschießen entstehenden und 
auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen sind hinzunehmen. Das 
Schießen findet regelmäßig tags und auch nachts statt. Vorkehrungen gegen 
diese Lärmimmissionen sind nur in begrenztem Umfang, z. B. durch eine ent-
sprechende Gebäudeanordnung oder Grundrissgestaltung, möglich. Die künf-
tigen Eigentümer sollen auf diese Sachlage hingewiesen werden. Abwehran-
sprüche gegen die Bundeswehr, den Betreiber des Schießplatzes, können 
daher diesbezüglich nicht geltend gemacht werden. 

 
5.2.1.2.5 Sport- und Schützenplatz 

Nordöstlich des Plangebietes befindet sich nördlich der L 30 das Sportzentrum 
der Gemeinde. Auf dem Sportgelände befinden sich Fußballplätze, Tennisplätze 
und das Vereinshaus des örtlichen Schützenvereins mit Schießstand.  

Die Tennisplätze haben einen Mindestabstand von ca. 80 m und die Fußballplät-
ze einen Abstand von mindestens ca. 150 m zum Plangebiet. Der vorhandene 
Schießstand ist unterirdisch angelegt und verursacht keine erheblichen Schal-
limmissionen. Die dazugehörige Parkplatzanlage hat einen Mindestabstand von 
ca. 120 m zum Plangebiet. Aufgrund der o.g. Abstände und der Beschaffenheit 
des Schießstandes sind erhebliche Lärmimmissionen vom Sportgelände im Plan-
gebiet somit nicht zu erwarten. 

Ein- bis zweimal jährlich finden in diesem Bereich größere Festveranstaltungen 
(Schützenfest, Kirmes) statt. Insbesondere in diesem Zusammenhang ist mit ei-
ner verstärkten Nutzung auch der im Plangebiet vorgesehenen Parkplatzfläche zu 
rechnen. Diese Veranstaltungen sind jedoch als seltene Ereignisse einzustufen 
und finden eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung.  

Es sind im Plangebiet daher keine unzumutbaren Beeinträchtigungen im Sinne 
des § 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB, die von potenziell störenden Anlagen ausgehen 
könnten, zu erwarten.  

 
5.2.1.2.6 Erholungsfunktion 

Das Plangebiet ist im nordöstlichen Bereich als Teil der Landesstraße 30 im We-
sentlichen versiegelt und wird als übergeordneter Verkehrsweg genutzt. Das üb-
rige Plangebiet wird größtenteils intensiv ackerbaulich genutzt. Aufgrund dieser 
Nutzungen ist die Naherholungsfunktion der Flächen im Plangebiet von nur ge-
ringer Bedeutung.  

Eine Bedeutung kommt dagegen dem weiter südlich verlaufenden und von Ge-
hölzen gesäumten Hohlweg zu. Diese Fußwegeverbindung bleibt jedoch ein-
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schließlich der vorhandenen Gehölzstrukturen von der vorliegenden Planung un-
berührt erhalten. 

 
5.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft 
5.2.2.1 Naturraum 

Das Plangebiet gehört zur Haupteinheit der Hunte–Leda–Moorniederung und 
zur naturräumlichen Untereinheit der Esterweger Geestinseln. 

Bei den Esterweger Geestinseln handelt es sich um ein Durchdringungsgebiet 
von Moor und Geest, geprägt von einem mannigfaltigen Wechsel von Geestin-
seln, Talsandplatten und Flachmooren. 

Die kennzeichnenden Landschaftsgefüge sind: 

1. die sandigen Grundmoräneninseln mit Resten natürlicher Stieleichen-
Birkenwälder (Übergänge zu Buchen-Traubeneichenwäldern) auf mäßig bis stark 
podsolierten Böden, die jedoch überwiegend lange Zeit verheidet waren und 
dementsprechend z.T. extreme Heidepodsole bergen. Heute vorherrschendes 
Ackerbaugebiet – z.T. auf alten Eschböden- und seit alters her bevorzugte Sied-
lungslage zwischen Mooren und Niederungen. 

2. Talsandplatten mit vorwiegend vom Grundwasser beeinflussten stark podso-
lierten Böden und feuchten Heidepodsolen, deren natürliche feuchte Stielei-chen-
Birkenwälder fast vollkommen verschwunden sind und lange Zeit durch ausge-
dehnte Heideflächen ersetzt waren. Im Gegensatz zu den Geestinseln handelt es 
sich um junges Ackerbaugebiet mit zerstreuten, selten zu lockeren Ortschaften 
zusammengeschlossenen Einzelgehöften.  

3. Flachmoore auf besonders grundwassernahen Teilen der Talsandplatten oder 
in schmalen Niederungen mit Erlenbruchwald-Standorten, die heute in Grünland 
umgewandelt sind. 

4. Hochmoore, die größtenteils entwässert und kultiviert, mittlerweile unter Grün-
landnutzung stehen. 

(Quelle: Sophie Meisel; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppenburg/Lingen, 1959) 

 

5.2.2.2 Landschaftsbild 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der westlichen Ortslage von Esterwegen 
und liegt direkt südlich angrenzend zur Landesstraße 30 (Hauptstraße).  

In westliche und südwestliche Richtung wird das Landschaftsbild durch die vor-
handene Bebauung innerhalb des Wohngebietes „In den Dillen“ bestimmt. Land-
schaftsbildprägend wirken hier die vorhandenen Laubbäume, die in diesem Be-
reich oberhalb der westlich angrenzenden Böschung stehen. Diese Baumstruktu-
ren setzen sich überwiegend aus Eichen zusammen, aber auch Linde und Ahorn 
sind hier vertreten.  

Nach Süden hin wird der Blick in die Landschaft durch die vorhandenen Gehölz-
strukturen beidseitig des hier vorhandenen Hohlweges begrenzt. Die Böschungen 
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des Weges sind mit Eichen, Schwarzem Holunder, vereinzelten Exemplaren der 
Stechpalme und mit Brombeergebüschen bewachsen.  

Im Südosten befindet sich das Wohngebiet „Am Kamm“, welches bereits über-
wiegend bebaut ist. In östliche Richtung setzt sich die ackerbauliche Nutzung der 
Plangebietsfläche weiter fort. Innerhalb dieser Flächen befindet sich ein Wohnge-
bäude, dessen Gartenfläche von Scheinzypressen und Fichten umgeben ist. Der 
östliche Teil des Grundstücks sowie die sich unmittelbar östlich anschließende 
Fläche stellen sich als Grünlandflächen dar, die beweidet werden.  

Im Einmündungsbereich der Hauptstraße in die asphaltierte Zufahrt zur Plange-
bietsfläche befindet sich eine kleinräumige Rasenfläche mit einer Kreuzanlage. 
Die Kreuzanlage ist rückwärtig mit älteren, abgängigen Scheinzypressen einge-
fasst. Eine Reihe verschiedener Elektrokästen befindet sich nördlich der Kreuzan-
lage. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite schließt sich das Sportgelände 
der Gemeinde an. Die Flächen nördlich der Hauptstraße werden von wohnbaulich 
genutzten Grundstücken eingenommen.  

Das Landschaftsbild im Bereich der Plangebietsfläche wird in erster Linie durch 
die großflächige ackerbauliche Nutzung bestimmt. Die Plangebietsfläche stellt 
sich nahezu vollständig als Ackerfläche dar, auf der noch die Maisstoppeln des 
Vorjahres zu erkennen sind. Als wertvolle landschaftsbildprägende Elemente sind 
die Altbäume im Bereich der Sportanlagen nordöstlich außerhalb des Geltungs-
bereichs sowie die Gehölzstrukturen beidseitig des Hohlweges südlich außerhalb 
des Geltungsbereichs und die am Westrand der Plangebietsfläche vorhandenen 
Baumstrukturen anzusprechen. Diese Gehölzstrukturen befinden sich entweder 
außerhalb des Geltungsbereichs oder werden, wie im Falle der Baumstrukturen 
am westlichen Plangebietsrand, durch Festsetzung dauerhaft gesichert.  

Das Plangebiet besitzt im Hinblick auf das Landschaftsbild, aufgrund der Lage 
innerhalb der Ortschaft zwischen zwei bebauten Ortsteilen, der vorhandenen in-
tensiven Nutzung sowie der angrenzend vorhandenen Bebauung und der nördlich 
verlaufenden Straßenverkehrsfläche keine besondere Bedeutung hinsichtlich 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Von besonderer Wertigkeit für das Landschafts-
bild sind die vorhandenen Gehölzstrukturen innerhalb und angrenzend der Plan-
gebietsfläche.  

 
5.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten 
a) Boden 

Gemäß Kartenserver des LBEG (Bodenkarte von Niedersachsen 1 : 50.000) liegt 
im überwiegenden Bereich des Plangebietes ein mittlerer Podsol als Bodentyp 
vor. Im äußersten nordöstlichen Plangebietsbereich ist als Bodentyp ein mittlerer 
Pseudogley-Podsol dargestellt.  

Der Podsol besitzt ein geringes Ertragspotenzial und ist beregnungsbedürftig. 
Weitere Charakteristika sind ein geringes Wasser- und Nährstoffspeichervermö-
gen, eine gute Durchlüftung und Wasserdurchlässigkeit im Oberboden, eine ge-
ringe Pufferkapazität und eine Auswaschgefährdung gegenüber Nähr- und 
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Schadstoffen. Der Boden ist weniger verdichtungsempfindlich. Es besteht eine 
Erosionsgefahr durch Wind.  

Der Pseudogley-Podsol besitzt ein geringes bis mittleres Ertragspotenzial, ein 
geringes bis mittleres Wasser- und Nährstoffspeichervermögen, eine gute Durch-
lüftung und Wasserdurchlässigkeit im Oberboden und eine mittlere Pufferkapazi-
tät. Er ist beregnungsbedürftig, weniger verdichtungsempfindlich, besitzt eine 
Auswaschungsgefährdung gegenüber Nähr- und Schadstoffen und eine Erosi-
onsgefahr durch Wind.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS  

 

b) Wasserhaushalt 

Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet befinden sich keine natürlich oder 
anthropogen entstandenen Oberflächengewässer.  

Gemäß Kartenserver des LBEG (Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 
1:200.000) liegt im Bereich des Plangebietes eine Grundwasserneubildungsrate 
von 251 – 300 mm im Jahr vor. Das Schutzpotenzial gilt aufgrund der Beschaf-
fenheit der anstehenden Gesteine und ihrer Mächtigkeit im Hinblick auf ihr Ver-
mögen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit potenziellen 
Schadstoffen zu schützen als „hoch“. Das Grundwasser gilt dort als gut ge-
schützt, wo gering durchlässige Deckschichten über dem Grundwasser die Versi-
ckerung behindern und wo große Flurabstände zwischen Gelände und Grund-
wasseroberfläche eine lange Verweilzeit begünstigen.  

Beim Schutzgut Wasser ist ein besonderer Schutzbedarf gegeben, da die 
Grundwasserneubildungsrate im langjährigen Mittel über 200 mm/a liegt.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de 

 

c) Altlasten 

Der Gemeinde liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich im 
Geltungsbereich des Plangebietes Böden befinden, die erheblich mit umweltge-
fährdenden Stoffen belastet sind.  

Das Plangebiet liegt jedoch in ca. 350 m Entfernung zu einer Altlastenverdachts-
fläche, welche das Gelände einer ehemaligen Tankstelle umfasst. Der Standort 
wurde 2009 aufgrund der Nutzungshistorie in das Altlastenverzeichnis des Land-
kreises Emsland aufgenommen (Anlagen Nr. 454 011 5 000 0004). Den Anforde-
rungen an das BBodSchG und die BBodSchV genügende Untersuchungen liegen 
für den Standort nicht vor. 

 
5.2.2.4 Klima / Luft 
Das Plangebiet liegt klimatisch in der maritim-subkontinentalen Flachlandregion 
und ist der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest zuzuordnen. Mittlere 
Jahresniederschläge von durchschnittlich 650 - 700 mm sind zu erwarten. Die 
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relative Luftfeuchte liegt im Mittel bei 81%. Die durchschnittliche Jahrestempera-
tur ist etwa 8.4°C, bei mittleren Jahrestemperaturschwankungen von 16.4°C. Die 
klimatische Wasserbilanz weist einen Überschuss von 200 - 300 mm im Jahr auf, 
wobei ein Defizit im Sommerhalbjahr besteht. Die mittlere Vegetationszeit von 
etwa 220 Tagen ist relativ lang.  

(Quelle: Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkarte, M. 
1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1975) 

Im Emsland herrschen westliche Winde vor. Im Herbst und Winter überwiegt eine 
südwestliche und im Frühjahr und Sommer eine westliche bis nordwestliche 
Windrichtung.  

Die Luftqualität gilt im Emsland als vergleichsweise gut bzw. unterscheidet sich 
wenig von anderen ländlichen Gebieten in Niedersachsen. Lokal erzeugte Emis-
sionen erreichen die Grenzwerte (nach Technischer Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft - TA Luft) auch nicht annähernd. Kleinräumige Belastungen durch vielbe-
fahrene Straßen oder hohe Tierkonzentrationen können aber vorkommen.  

(Quelle: Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland, 2001) 

 

5.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften 
Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV) 

Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Niedersach-
sens auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1:50.000) würde sich das 
Plangebiet bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu einem 
Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes mit Übergängen zum Flattergras-
Buchenwald entwickeln.  

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Rot-Buche 
dominierten Schlussgesellschaft kämen Hänge-Birke, Hainbuche, Stiel-Eiche, 
Trauben-Eiche, Zitterpappel, Winterlinde und Eberesche natürlicherweise im 
Plangebiet vor.  

(Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Bodenkundli-
chen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 2003) 

 

Biotoptypen 
Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschlüssels für Biotopty-
pen in Niedersachsen (Drachenfels, 2016). Der jeweilige Biotopcode ist analog 
dem Kartierschlüssel. Eine kartographische Darstellung erfolgt in der Anlage 4.  

 

Ackerfläche (A) 

Der überwiegende Teil des Plangebietes wird als Ackerfläche intensiv genutzt. 
Zur Zeit der Bestandsaufnahme (Dezember 2018) sind auf den Flächen noch die 
Maisstoppeln des Vorjahres zu erkennen. Diese intensiv genutzte Ackerflur setzt 
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sich in östliche Richtung weiter fort. Die Ackerflächen des Plangebietes werden 
gemäß dem Städtetagmodell mit dem Wertfaktor 1 WF bewertet.  

 

Artenarmes Intensivgrünland (GI) 
Der südliche Rand der Plangebietsfläche wird zur Zeit der Bestandsaufnahme 
von einer Grünlandfläche eingenommen. Die Fläche wird von nährstoffbedürfti-
gen Süßgräsern dominiert. Krautartige Pflanzen sind nur sehr untergeordnet ver-
treten. Die Grünlandfläche des Plangebietes wird gemäß dem Städtetagmodell 
dem Wertfaktor 2 WF zugeordnet.  

 

Artenarmer Scherrasen (GRA) 

Die nordöstlichste Fläche, die sich unmittelbar südlich an die Hauptstraße an-
schließt, wird als Scherrasenfläche intensiv unterhalten bzw. gepflegt. Am südli-
chen Rand der Fläche befindet sich eine Kreuzanlage. Die Scherrasenfläche wird 
mit dem Wertfaktor 1 WF bewertet.  

 

Unbefestigter Weg (OVW) 

Am östlichen Plangebietsrand verläuft in Nord-Süd-Richtung ein unbefestigter 
Sand- bzw. Grasweg. Als häufig befahrener oder begangener Weg wird diese 
kleinflächige Parzelle mit dem Wertfaktor 1 WF bewertet.  

 

Straßenverkehrsfläche (OVS) (Hauptstraße) 
Am nordöstlichen Plangebietsrand befindet sich die Hauptstraße (L 30) im Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes. Der asphaltierte Anteil der 
Straße wird als für den Naturhaushalt wertloser Bereich dem Wertfaktor 0 WF 
zugeordnet. Die diese Fahrbahnbereiche begleitenden Seitenstreifen werden 
aufgrund der einwirkenden anthropogenen Einflüsse durch den Verkehr mit dem 
Wertfaktor 1 WF bewertet.  

 

Fauna (Artenschutz) 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz un-
terscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten, 
wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders geschützten Arten 
zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der besonders ge-
schützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten 
Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt: 
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• besonders geschützte Arten:  
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) 

Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exempla-
ren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 
(Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 
1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verord-
nung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, 
aufgeführt sind,  

b) Nicht unter Buchstabe a fallende  
aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufge-

führt sind,  
bb) europäische Vogelarten,  
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 

aufgeführt sind; 
 
• streng geschützte Arten:  

besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 
 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – kommt im 
Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den Be-
griffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hinsichtlich der 
Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng geschützten Arten gleichgestellt. 
Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bundesartenschutzverord-
nung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng geschützte Arten defi-
niert. 

• Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Gründen des über-
wiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftli-
cher Art möglich. 

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht 
verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiterge-
hende Anforderungen enthält.  
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Situation im Plangebiet 
Die Plangebietsfläche befindet sich im Bereich der westlichen Ortslage von Es-
terwegen. Sie liegt direkt südlich angrenzend zur Landesstraße 30 (Hauptstraße) 
sowie nordöstlich des Siedlungsbereiches „In den Dillen“ und nordwestlich der 
Wohnsiedlung „Am Kamm“. Die Fläche wird zum überwiegenden Teil als Acker-
fläche intensiv genutzt.  

Um eine Grundlage für die artenschutzrechtliche Betrachtung zu dieser Planung zu 
erhalten, wurde durch das Büro Sinning, Wildenloh, eine Erhebung der Brutvögel 
und Fledermäuse durchgeführt. Dabei wurden die Brutvögel mittels sechs Bege-
hungen zwischen Mitte März und Mitte Juni 2018 und die Fledermäuse ebenfalls 
mittels sechs Begehungen zwischen September 2017 und August 2018 erhoben.  

Der faunistische Fachbeitrag ist als Anlage 5 der Begründung angefügt.  

Brutvögel 

Auf der Fläche des Untersuchungsgebietes wurden 20 Vogelarten als Brutvögel 
kartiert. Hinzu kommen 14 Arten, die entweder nur einmalig revieranzeigend festge-
stellt wurden oder sich als Nahrungsgast im Gebiet aufhielten. Weiterhin wurden 
drei Arten kartiert, die das Untersuchungsgebiet lediglich überflogen.  

Der Brutbestand setzt sich überwiegend aus häufigen und weit verbreiteten Arten 
der Siedlungen und Gehölze zusammen. Lediglich Baumpieper, Star und Wald-
ohreule sind als gefährdete oder auf der Vorwarnliste geführte Arten hervorzuhe-
ben. Diese drei Arten kamen nicht im Eingriffsgebiet vor. Die einzigen Vorkommen 
von Brutvögeln im Eingriffsgebiet kamen auf dem bebauten Grundstück vor. Größe-
re Horste als wiederkehrend genutzte Fortpflanzungsstätten waren im Eingriffsge-
biet nicht vorhanden.  

Im Eingriffsgebiet brüteten keine Rote-Liste-Arten und abgesehen von dem bebau-
ten Grundstück auch keine anderen Vogelarten. Dem Eingriffsgebiet selbst kommt 
damit keine Bedeutung als Brutvogellebensraum zu.  

Im Untersuchungsgebiet wurden überwiegend ungefährdete und ubiquitäre Arten 
nachgewiesen. Ebenso wie das Artenspektrum entspricht auch die Brutpaardichte 
den Erwartungen für derlei Standorte. Anspruchsvolle Arten wurden nicht festge-
stellt. Dem Untersuchungsgebiet kommt bei einer verbalargumentativen Betrach-
tungsweise eine allgemeine Bedeutung als Brutvogellebensraum zu.  

Fledermäuse 

2017 und 2018 wurden im Untersuchungsgebiet (UG) fünf in Niedersachsen ver-
breitete Fledermausarten/Artengruppen nachgewiesen. Mit Zwerg-, Breitflügel- 
und Rauhautfledermaus kamen die drei am regelmäßigsten in Nordwestdeutsch-
land anzutreffenden Fledermausarten vor. Der ebenfalls regelmäßig anzutreffen-
de Abendsegler fehlte hingegen. Am häufigsten kam die Zwergfledermaus im Un-
tersuchungsgebiet vor. Die meisten Kontakte gelangen über der Hauptstraße, der 
Straße „Hinterm Berg“ und im Bereich des Wäldchens südlich vom Eingriffsge-
biet. Zweithäufigste Art war die Breitflügelfledermaus mit insgesamt 12 Kontakten.  

Quartiere wurden innerhalb des Untersuchungsgebietes nicht festgestellt. Weit 
außerhalb des UG konnte ein Balzquartier der Rauhautfledermaus in einem 
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Baum entlang der Straße „Hinterm Berg“ kartiert werden. Entlang des gleichen 
Straßenabschnitts, ebenso wie über der Hauptstraße, konnten Flugstraßen von 
Breitflügel- und Zwergfledermaus kartiert werden.  

Gemäß dem als Anlage beigefügten faunistischen Fachbeitrag wird der Eingriffs-
fläche selbst eine geringe Bedeutung für Fledermäuse zugeschrieben. Es wurden 
weder Quartiere noch besonders gefährdete Arten kartiert. Ebenso war die Aktivi-
tätsdichte auf der Eingriffsfläche selbst sehr niedrig. Den Randbereichen des er-
weiterten Fledermausuntersuchungsgebietes wird überwiegend aufgrund der An-
zahl von Arten und Kontakten eine geringe Bedeutung für Fledermäuse zugeord-
net. Lediglich dem Balzquartier der Rauhautfledermaus im Norden kommt eine 
hohe Bedeutung zu und der Flugstraße über der Hauptstraße kann eine mittlere 
Bedeutung zugeordnet werden.  

 
5.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter 
Der Gemeinde sind innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes so-
wie in der Umgebung keine baulichen Anlagen bekannt, die dem Denkmalschutz 
unterliegen oder Bodendenkmale darstellen. Es sind keine sonstigen wertvollen 
Kultur- oder sonstige Sachgüter vorhanden.  

 
5.3 Nullvariante 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die intensive ackerbauliche Nutzung im 
Plangebiet fortgeführt. Mögliche negative Auswirkungen auf den Boden- und 
Wasserhaushalt durch die Bewirtschaftung (Bodenverdichtung, Erosion, Stoffein-
träge) würden bestehen bleiben. Das Niederschlagswasser könnte, abgesehen 
von einer Beeinträchtigung durch Bodenverdichtung, den natürlichen Bodenver-
hältnissen entsprechend, versickern. Die derzeitige Ackerfläche mit der Funktion 
eines Kaltluftentstehungsgebietes bliebe erhalten. Das bestehende Wirkungsge-
füge der Schutzgüter von Natur und Landschaft untereinander würde bestehen 
bleiben. 

Da wertvolle Kultur- und sonstige Sachgüter im Plangebiet nicht bekannt sind, 
sind Auswirkungen weder durch die Planung noch bei Nichtdurchführung der Pla-
nung zu erwarten. 

 
5.4 Prognose 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase)  
5.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 

Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Menschen ist zu un-
terscheiden zwischen den Auswirkungen, die durch das geplante Baugebiet in 
der Nachbarschaft, d.h. insbesondere an benachbarten Wohnnutzungen, zu er-
warten sind und den Auswirkungen, die durch vorhandene Immissionen auf die 



Gemeinde Esterwegen 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 61     31 

Büro für Stadtplanung (BP61_Begr.doc) 17.12.2019 

geplante Nutzung einwirken. Von Belang sind dabei, bezogen auf das Schutzgut 
Mensch, insbesondere die Wohn- und Arbeits- sowie die Erholungsfunktionen. 

 
5.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet 
Verkehrslärmimmissionen (Anlage 2) 

Wie die Ermittlung der Verkehrslärmsituation ergeben hat, werden die für ein all-
gemeines Wohngebiet und ein Mischgebiet maßgeblichen Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 im nördlichen Bereich des Plangebietes überschritten (s. Kap. 
5.2.1.2.1). 

Die errechneten Werte beschreiben dabei die Geräuschemissionen bei freier 
Schallausbreitung und gelten jeweils für die der Geräuschquelle zugewandten 
Seite. 

Für das allgemeine Wohngebiet sollen die Lärmbelastungen durch einen Lärm-
schutzwall in einer Höhe von 2,6 m gemindert werden. Dieser soll innerhalb der 
Grünfläche am nördlichen Rand des Wohngebietes errichtet werden. 

Wie die Berechnungen zeigen, können unter dieser Bedingung die Orientie-
rungswerte für ein allgemeines Wohngebiet im Erdgeschoss tagsüber eingehalten 
werden. Nachts ergeben sich geringfügige Überschreiten von ca. 0,6 dB (A). Ein 
Pegelunterschied von weniger als 1 dB (A) gilt i.d.R. als nicht wahrnehmbar. Im 
Außenbereich werden die Orientierungswerte unter dieser Bedingung tags um ca. 
2 dB (A) und nachts um ca. 1,8 dB (A) unterschritten.  

Für das Obergeschoss kann durch einen Lärmschutzwall kein wirksamer Schutz 
erreicht werden. Auch für das Mischgebiet östlich der Erschließungsstraße ist 
kein Lärmschutzwall vorgesehen, da hier auch gewerbliche Nutzungen mit Sicht-
kontakt zur L 30 entstehen sollen.  

Für diesen Bereich ist eine textliche Festsetzung aufgenommen, welche schutz-
würdige Außenbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien) im Bereich der ersten 
Bauzeile nach Norden ausschließt. Diese Regelung soll auch für das Oberge-
schoss im allgemeinen Wohngebiet gelten. Da solche Nutzungen üblicherweise 
eher an der West- oder Südseite der Gebäude angeordnet werden, werden die 
Eigentümer durch diese Regelung nicht wesentlich eingeschränkt und durch den 
Schutz der Gebäude kann eine Verbesserung der Lärmsituation erreicht werden 
(architektonische Selbsthilfe). 

Im Übrigen ist ein ausreichender Schallschutz durch passive Schallschutzmaß-
nahmen zu gewährleisten. Diese ergeben sich danach unabhängig von der Ge-
bietsart durch die konkrete Lärmsituation und die jeweilige Nutzung. 

Unter Berücksichtigung eines Korrekturwertes von + 3 dB (A) entsprechen die 
Werte den maßgeblichen Außenlärmpegeln der DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“. Für die Dimensionierung der erforderlichen Schalldämm-Maße ist 
nach DIN 4109 grundsätzlich der Tageswert der Geräuschimmissionen maßge-
bend.  
Mit der neuen DIN 4109 (Stand: Juli 2016) wird für den Nachtzeitraum jedoch zu-
sätzlich das größere Schutzbedürfnis berücksichtigt. Sofern für den Verkehrslärm 
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die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert, wie im vorliegenden Fall gegeben, 
weniger als 10 dB (A) beträgt, wird für den Verkehr – neben einem Korrekturwert 
von 3 dB – zum Nachtwert ein Zuschlag von 10 dB (A) gegeben und dieser Wert 
als maßgeblicher Außenlärmpegel zugrunde gelegt. 

Nach den Berechnungen (Anlage 2) ist der nördliche Randbereich des Plangebie-
tes zwischen 18-35 m zur Straßenmitte der L 30 dem Lärmpegelbereich III (LPB 
III, maßgebliche Außenlärmpegel 61-65 dB) zuzuordnen. Der Lärmpegelbereich 
wird im Bebauungsplan generalisiert dargestellt.  

Im LPB III sind für Aufenthaltsräume von Wohnungen erforderliche resultierende 
Schalldämmmaße (erf. R’w,res) von 35 dB einzuhalten. Für Büroräume ist ein um 5 
dB niedrigeres Schalldämmmaß einzuhalten.  

Eine Verbesserung des Schallschutzes kann zudem durch geeignete Planung der 
Wohnungsgrundrisse erreicht werden. Für empfindliche Wohnräume (Schlafräu-
me und Kinderzimmer) wird im lärmbelasteten Bereich sichergestellt, dass zur 
Belüftung nicht ausschließlich Fenster auf der der Lärmquelle zugewandten Seite 
zur Verfügung stehen bzw. zumindest schallgedämmte Lüftungssysteme einge-
baut werden. 

Der übrige Bereich des Plangebietes ist dem Lärmpegelbereich II (maßgebliche 
Außenlärmpegel 56-60 dB) der DIN 4109 zuzuordnen. Für diese Bereiche erge-
ben sich keine zusätzlichen Anforderungen an die Wohngebäude, da aufgrund 
der Anforderungen der gültigen Wärmeschutzverordnung bereits davon ausge-
gangen werden kann, dass die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen den erfor-
derlichen baulichen Schallschutz aufweisen. 

Sonstige Immissionen 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 5.2.1.2.2 f stellt sich das Plangebiet im 
Übrigen als nicht erheblich immissionsbelastet (z.B. Staub, Erschütterungen, 
Licht und Wärme) dar, sodass weitere Schutzmaßnahmen für das Plangebiet 
nicht erforderlich sind. 

Im Rahmen landwirtschaftlicher Tätigkeiten entstehende Maschinengeräusche 
sowie zeitweise auftretende Geruchsbelästigungen durch Ausbringen von Gülle 
auf angrenzende landwirtschaftliche Flächen sind denkbar und lassen sich auch 
bei ordnungsgemäßer Landwirtschaft nicht vermeiden. Sie sind im Rahmen der 
gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen. 

 
5.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld 

Bauphase  

Während der Bauphase ist insbesondere mit akustischen Auswirkungen und im 
Einzelfall mit Staubemissionen zu rechnen. Solche Immissionen sind regelmäßige 
Begleiterscheinungen bei der Entwicklung urbaner Standorte bzw. von Baumaß-
nahmen. Sie sind jedoch während der Entstehungsphase (Bautätigkeit, Bauver-
kehr) unvermeidbar und nur zeitlich begrenzt zu erwarten. Zur Vermeidung un-
zumutbarer Lärmbelastungen ist die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen“ (August 1970) zu beachten.  
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Betriebsphase 

Optisches Erscheinungsbild 

Durch die entstehenden Baukörper ergeben sich für den Menschen auch optische 
Auswirkungen. Da das Plangebiet jedoch in wesentlichen Teilen von Bebauung 
umgeben ist und die zulässige Höhe der baulichen Anlagen an die umliegend 
vorhandenen Gebäudehöhen bzw. die dort getroffenen Höhenfestsetzungen an-
gepasst werden soll, sind erhebliche negative Auswirkungen nicht zu erwarten.  

Aus dem gleichen Grund sind auch unzumutbare Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft in Folge des Erscheinungsbildes (erdrückende Wirkung) oder die Verschat-
tung durch Baukörper nicht anzunehmen.  

 
5.4.1.3 Erholungsfunktion 
Das Plangebiet stellt, aufgrund der derzeitigen Nutzung als Straßenverkehrs- 
bzw. Wegefläche oder Landwirtschaftsfläche kein Areal mit hoher Bedeutung für 
die benachbarte Wohnbevölkerung dar. Auch durch die Lage angrenzend an eine 
Hauptverkehrsstraße ist die Naherholungsfunktion nur gering.  

Von Bedeutung ist jedoch der südlich des Plangebietes vorhandene Hohlweg, 
welcher beidseitig von Gehölzen gesäumt ist. Diese Strukturen bleiben, wie auch 
die vorhandenen Gehölzstrukturen am westlichen Rand der Plangebietsfläche, 
von der Planung unberührt erhalten, bzw. werden durch Festsetzung dauerhaft 
gesichert und durch Anpflanzungen am Nordrand des Plangebietes ergänzt.  

 
5.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit 

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch die vorliegende Planung zu 
einer Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung kommt. 

 
5.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen 
5.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild 
Bauphase 

Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Baumaschinen bzw. 
Baugeräte oder -hilfsmittel wie z.B. Baukränen oder auch Baugerüsten zu rech-
nen. Auch durch die Lagerung verschiedener Baumaterialien kann es zu Beein-
trächtigungen des Landschafts- bzw. Ortsbildes kommen. Diese Beeinträchtigun-
gen sind jedoch regelmäßige Begleiterscheinungen bei der Erschließung und 
Entwicklung derartiger Baugebiete. Sie sind während der Entstehungsphase 
(Bautätigkeit) unvermeidbar und nur zeitlich begrenzt zu erwarten.  
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Betriebsphase 

Das Orts- und Landschaftsbild im Bereich des Plangebietes weist aufgrund der 
Lage innerhalb der Ortschaft zwischen zwei bebauten Ortsteilen, der umgeben-
den Bebauung, der angrenzenden Hauptstraße und der vorhandenen intensiven 
ackerbaulichen Nutzung keine besondere Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit auf. Auch in seiner Erholungseignung ist das Plangebiet durch die 
vorherrschende intensive ackerbauliche Nutzung der Fläche selbst sowie der an-
grenzend vorhandenen Bebauung und Straßenverkehrsfläche sehr stark einge-
schränkt. Wertvolle Elemente des Landschaftsbildes sind jedoch die innerhalb 
und angrenzend des Plangebietes vorhandenen Gehölzstrukturen.  

Mit der vorliegenden Planung wird im Wesentlichen intensiv ackerbaulich ge-
nutzte Fläche in Anspruch genommen. Am westlichen Rand der Plangebietsflä-
che werden die vorhandenen Baumstrukturen als wertvolle Elemente des Land-
schaftsbildes erhalten und durch Festsetzung dauerhaft gesichert, so dass in die-
sem Bereich eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes vermieden 
wird.  

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird in erster Linie durch die künftig entste-
henden Baukörper auf einer bisher als Acker genutzten Fläche hervorgerufen. 
Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die angrenzend bereits vor-
handene Bebauung mit der vorliegenden Planung städtebaulich sinnvoll ergänzt 
und die bestehende Bebauung hier in der Ortslage von Esterwegen abgerundet 
wird. Der Eingriff in das Landschaftsbild durch die Anlage des Lärmschutzwalles 
entlang der Hauptstraße wird durch eine standortgerechte Bepflanzung des Wall-
körpers ausgeglichen. Darüber hinaus wird durch die Begrenzung der Geschoss-
zahl und der maximal zulässigen Bauhöhen eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes vermieden.  

Insgesamt entsteht an diesem Standort aufgrund der angrenzend bereits vor-
handenen Bebauung sowie der angrenzend verlaufenden Straßenverkehrsfläche 
und den getroffenen Festsetzungen keine erhebliche Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes.  

 
5.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser / Altlasten 
Fläche 

Im Rahmen der vorliegenden Planung wird im Wesentlichen eine überwiegend 
unbebaute, ackerbaulich genutzte Fläche in einer Größe von ca. 3,8 ha in An-
spruch genommen. Am südlichen Rand wird eine Grünlandfläche in der Größe 
von ca. 0,6 ha und im nordöstlichen Bereich wird die Hauptstraße mit einem Flä-
chenanteil von ca. 0,4 ha überplant.  

Durch die Planung wird eine Bebauung im nordwestlichen Bereich von Esterwe-
gen ermöglicht, welche die bereits vorhandene Bebauung städtebaulich sinnvoll 
erweitert.  
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Boden/Wasser/Altlasten  

Bauphase 

Durch das Freimachen der Baufelder und das damit verbundene Abschieben des 
vorhandenen Oberbodens sowie durch evtl. kurzzeitig erforderliche Wasserhal-
tungsmaßnahmen können sich Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Boden 
und Wasser ergeben. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch regelmäßige Be-
gleiterscheinungen bei der Erschließung und Entwicklung derartiger Baugebiete. 
Die mit der vorliegenden Planung verursachten Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut Boden werden durch entsprechende externe Kompensationsmaßnah-
men ausgeglichen und kompensiert.  

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser werden weitestgehend durch 
die Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers auf den jeweiligen Grund-
stücken und durch entsprechende Rückhaltungsmaßnahmen am nordwestlichen 
Rand der Plangebietsfläche vermieden.  

Betriebsphase 

Der Eingriff in den Boden- und Grundwasserhaushalt wird in erster Linie durch die 
künftige Versiegelung hervorgerufen. Mit der Versiegelung gehen bestehende 
Bodenfunktionen verloren, wie z.B. Filter- und Produktionsfunktionen.  

Mit der Inanspruchnahme einer heute bereits intensiv ackerbaulich genutzten 
Fläche wird aber auf einen anthropogen veränderten Standort zurückgegriffen, 
der durch mögliche Stoffeinträge, Bodenverdichtung und Erosion bereits beein-
trächtigt ist. Die Überplanung eines noch nicht veränderten oder weniger verän-
derten Standortes wird hierdurch vermieden.  

Im Bereich der zu erhaltenden Baumstrukturen am nordwestlichen Plangebiets-
rand sowie im Bereich der verbleibenden Freiflächen innerhalb der Wohngebiets-
fläche, für die eine Gestaltung als Gartenflächen zu erwarten ist, werden Beein-
trächtigungen für das Schutzguter Boden vermieden bzw. ausgeglichen. Die Be-
einträchtigungen für das Schutzgut Boden können innerhalb des Geltungsberei-
ches des vorliegenden Bebauungsplanes jedoch nicht vollständig ausgeglichen 
bzw. kompensiert werden, so dass externe Kompensationsmaßnahmen notwen-
dig werden.  

Mit der zukünftig möglichen Bebauung geht Versickerungsfläche verloren und die 
Grundwasserneubildung wird in diesen überbauten Abschnitten generell verrin-
gert.  

Das anfallende Oberflächenwasser soll jedoch auf den jeweiligen Grundstücken 
möglichst oberirdisch bzw. mittels Dränage versickert werden. Die durchgeführten 
Bodenuntersuchungen haben jedoch ergeben, dass der anstehende Boden auf-
grund vorgefundener Geschiebelehmschichten im Untergrund nicht überall für 
eine vollständige Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers geeignet ist.  

Für den nördlichen Bereich des Plangebietes wird eine Versickerung, aufgrund 
ausreichender Flurabstände von 1,35 – 1,7 m zum Geschiebelehm, positiv beur-
teilt. Teilflächen im südwestlichen und südöstlichen Bereich eignen sich dagegen 
im derzeitigen Zustand nicht für den Betrieb dezentraler Versickerungsanlagen.  
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Unter Berücksichtigung der im Plangebiet von Osten nach Westen abfallenden 
Geländehöhen ist daher im nordwestlichen Randbereich des Plangebietes die 
Schaffung einer Regenwasserrückhalteanlage vorgesehen. Dieser Regenrückhal-
teanlage soll das Oberflächenwasser, soweit es nicht dezentral versickert oder 
als Brauchwasser genutzt wird, über entsprechende Regenwasserkanäle zugelei-
tet werden. Von hier aus wird das Oberflächenwasser gedrosselt, dem natürli-
chen Abfluss entsprechend, der nächsten Vorflut zugeführt. Mit dieser Versicke-
rung bzw. Rückhaltung des Oberflächenwassers innerhalb der Plangebietsfläche 
werden erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser vermieden.  

Durch Extensivierungsmaßnahmen auf externen Kompensationsflächen werden 
sich zusätzlich positive Auswirkungen für das Schutzgut Wasser ergeben, so 
dass insgesamt durch die Planung keine erheblichen negativen Beeinträchtigun-
gen verbleiben.  

Dem besonderen Schutzbedarf des Schutzgutes Wasser wird durch die Versicke-
rung bzw. Rückhaltung und gedrosselte Ableitung des Oberflächenwassers und 
dem damit verbundenen Erhalt der Grundwasserneubildungsrate ausreichend 
Rechnung getragen.  

Altlastenverdachtsfläche 

Wie in Kap. 5.2.2.3 c beschrieben, befindet sich in einer Entfernung von ca. 
350 m zum Plangebiet eine Altlastenverdachtsfläche (ehem. Tankstelle). Für den 
Standort liegen keine den Anforderungen an das BBodSchG und die BBodSchV 
genügende Untersuchungen vor. Daher sind aus Gründen der Vorsorge im Plan-
gebiet 

• Grundwasserhaltungen bei Tiefbaumaßnahmen vorab mit dem Landkreis 
Emsland Fachbereich Umwelt, abzustimmen und sachverständig zu begleiten 
und zu überwachen. 

• Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser unzuläs-
sig. Die Trinkwasserversorgung darf nur über das öffentliche Leitungsnetz er-
folgen. 

• Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser nur zu-
lässig, wenn dieses Wasser vorher auf mögliche Verunreinigungen / Kontami-
nationen untersucht und durch ein entsprechendes Gutachten nachgewiesen 
wird. 

 
5.4.2.3 Klima / Luft 

Bauphase 

In der Bauphase wird sich kurzzeitig, z.B. für die Anlieferung von Baustoffen und 
für die notwendigen Bauarbeiten, ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. 
Dieses kann sowohl den Treibhauseffekt als auch den Klimawandel negativ be-
günstigen. Aufgrund der Größe des Plangebietes sind hier erhebliche Auswirkun-
gen auf das lokale Klima jedoch nicht zu erwarten.  
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Betriebsphase 

Durch die Versiegelung des Bodens und dem damit verbundenen Verlust von 
Verdunstungsfläche kommt es kleinräumig zu einer schnelleren und stärkeren 
Erwärmung. Es wird jedoch nahezu ausschließlich landwirtschaftliche Nutzfläche 
in Form intensiv genutzter Ackerfläche überplant. Die siedlungsnahe Freifläche 
als Frischluftentstehungsgebiet wird reduziert.  

Mit dem vollständigen Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen und der Neuan-
lage einer naturnah gestalteten Regenrückhaltefläche am nordwestlichen Plan-
gebietsrand wird vorhandene vertikale Verdunstungsfläche erhalten und neue 
Verdunstungsfläche geschaffen.  

Gleichzeitig entstehen innerhalb der Wohngebietsflächen auch gärtnerisch ge-
nutzte Freiflächen, die mit ihrer Vegetationsbedeckung weiterhin eine positive 
Bedeutung für das Klima und die Luft haben werden. Insgesamt verbleiben bei 
der Ausweisung der vorliegenden Wohngebietsflächen durch die Begrenzung der 
Versiegelung und der vorgesehenen Maßnahmen keine Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Klima / Luft.  

Darüber hinaus führen die, auf externen Kompensationsflächen geplanten Maß-
nahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden auch zu 
einer Aufwertung für das Schutzgut Klima/Luft. Insgesamt verbleiben keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen.  

 
5.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 
Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird im Wesentli-
chen durch die Überplanung einer Ackerfläche verursacht. 

Artenschutzprüfung 

Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz 
unterscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten 
Arten, wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders geschütz-
ten Arten zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der be-
sonders geschützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten 
Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt: 

• besonders geschützte Arten:  
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz 
von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung 
des Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 
298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch 
die Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geän-
dert worden ist, aufgeführt sind,  
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b) Nicht unter Buchstabe a fallende  

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind,  

bb) europäische Vogelarten,  

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 1 aufgeführt sind; 

 

• streng geschützte Arten:  
besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 

 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – kommt 
im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den 
Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hinsicht-
lich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng ge-schützten Arten gleich-
gestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bundesarten-
schutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng ge-
schützte Arten definiert. 

• Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Gründen des über-
wiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftli-
cher Art möglich. 

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-
ven nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer 
Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG 
weitergehende Anforderungen enthält.  

 

Artenschutzrechtliches Fazit 
Bauphase  

Während der Bauphase kann es insbesondere durch den Baustellenverkehr und 
die Bodenarbeiten und den damit verbundenen Störungen zu Beeinträchtigungen 
für die Fauna kommen. Um diese Störungen bzw. Beeinträchtigungen für die 
Fauna des Gebietes zu vermeiden, dürfen die Bauvorbereitungen nur außerhalb 
der Brutphase der Freiflächenbrüter durchgeführt werden.  
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Betriebsphase 

Das Eingriffsgebiet hat für Brutvögel keine Bedeutung, gefährdete Arten kommen 
im Eingriffsgebiet nicht vor. Die planungsrelevanten Arten der angrenzenden Um-
gebung brüten entweder bereits jetzt im Siedlungsbereich (Star), sind regelmäßi-
ge Brutvögel von Siedlungsbereichen (Waldohreule) oder brüteten so weit vom 
Eingriffsgebiet entfernt, dass Auswirkungen auszuschließen sind (Baumpieper). 
Die Umsetzung der Planung stellt keinen erheblichen Eingriff im Sinne der Ein-
griffsregelung dar. Es entsteht kein Kompensationsbedarf.  

Um den Verbotstatbestand der Tötung potenzieller Brutvögel jedoch sicher aus-
zuschließen, darf die Bauflächenvorbereitung ausschließlich außerhalb der Brut-
zeit der Freiflächenbrüter, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Septem-
ber stattfinden. Bei vorzeitigem Baubeginn wäre dann eine ökologische Baube-
gleitung durchzuführen.  

Der Eingriffsfläche kommt eine für Fledermäuse nur geringe Bedeutung zu. Damit 
handelt es sich bei der Umsetzung der Planung nicht um einen erheblichen Ein-
griff und es entsteht kein Kompensationsbedarf. Für die Fledermäuse sind keine 
Quartiere und keine Jagdgebiete besonderer Bedeutung betroffen. Durch die 
Umsetzung der Planung wird für Fledermäuse kein artenschutzrechtliches Verbot 
berührt.  

Der faunistische Fachbeitrag ist als Anlage 5 der Begründung angefügt.  

 
5.4.2.5 Wirkungsgefüge 
Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Festset-
zungen und Maßnahmen können daher auf das eine Schutzgut positive, auf das 
andere jedoch negative Auswirkungen haben. Nachfolgend wird das aus der vor-
liegenden Planung resultierende Wirkungsgefüge beschrieben.  

Mit der Planung geht nahezu ausschließlich Ackerfläche verloren. Durch die künf-
tige Versiegelung werden die Grundwasserneubildung und damit auch die Ver-
dunstungsrate reduziert. Das Landschaftsbild des Planungsraumes wird verän-
dert und die derzeitige Ackerfläche steht nicht mehr als Nahrungsraum für die 
Fauna des Gebietes zur Verfügung. 

Mit der vorgesehenen Neuanlage einer bepflanzten Wallanlage am nördlichen 
Plangebietsrand und der Schaffung einer Regenwasserrückhaltung im nordwest-
lichen Bereich wird jedoch auch eine positive Wirkung auf den Boden- und Was-
serhaushalt und die Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften erzielt. Auch 
die zu erwartende Freiflächengestaltung der nicht überbaubaren Bereiche des 
Plangebietes in Form von Gartenflächen tragen zu dieser Wirkung bei. Zusam-
men mit der geplanten Begrenzung der Bauhöhe werden Beeinträchtigungen des 
Orts- und Landschaftsbildes und damit auch des Schutzgutes Mensch weitge-
hend vermieden. Im Übrigen werden die sich ergebenden Beeinträchtigungen 
durch externe Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen (s. Kap. 5.5.3). 

Insgesamt wird daher mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der 
Schutzgüter von Natur und Landschaft nicht erheblich beeinträchtigt.  
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5.4.2.6 Risiken für die Umwelt 

Mit der Festsetzung eines Wohn- und Mischgebietes am vorliegenden Standort 
und der damit verbundenen Entstehung von Wohnnutzungen sowie die Unter-
bringung von nicht oder nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben ist kein 
besonderes Unfall- und Katastrophenrisiko verbunden. Die Planung verursacht 
keine besonderen Risiken für die menschliche Gesundheit und für das Ökosys-
tem. 

 
5.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /  
   Risiken für das kulturelle Erbe 
Im Plangebiet und angrenzend sind keine Objekte von kulturgeschichtlicher Be-
deutung bekannt. Inwieweit archäologische Fundstücke /Bodendenkmale im Bo-
den verborgen sind, kann im Voraus nicht geklärt werden. Die gesetzlichen Vor-
schriften zum Umgang mit Bodenfunden werden beachtet.  

In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen: 

„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehör-
de, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpfle-
ge anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Die Untere Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Emsland ist telefonisch unter der Rufnummer (05931) 44-0 zu errei-
chen.  

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der An-
zeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht 
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 
Abs. 2 NDSchG). 

 
5.4.4 Wechselwirkungen  

Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen von 
§ 1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und 
Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern, soweit sich diese 
durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Pla-
nung, insbesondere bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen auf den überwiegenden 
Teil der zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen negativen 
Auswirkungen.  

Mit der vorliegenden Planung eines Wohn- bzw. Mischgebietes entstehen somit 
keine neuen weitergehenden Beeinträchtigungen zwischen den Belangen des 
Umweltschutzes (Naturhaushalt und Landschaft, Mensch, Sach- und Kulturgüter), 
die sich so auswirken, dass negative Rückwirkungen zu erwarten wären. Erhebli-
che Wechselwirkungen treten damit nicht auf.  
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5.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /  
   benachbarter Plangebiete 
In der näheren Umgebung bzw. im Einwirkungsbereich des Plangebietes sind 
keine weiteren Vorhaben oder andere Plangebiete bzw. Planungen vorgesehen 
oder bekannt, die durch Kumulierung mit der vorliegenden Planung zu größeren 
Umweltproblemen führen könnten. 

 
5.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften 
5.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) 

Für das Plangebiet selbst und das unmittelbare Umfeld des Plangebietes sind 
gemäß den Umweltkarten von Niedersachsen des Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz keine Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG dargestellt. Auch 
liegt das Plangebiet nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutzgebiet.  

 
5.4.6.2 Besonderer Artenschutz 
Unter Berücksichtigung, dass die Bauflächenvorbereitungen nur außerhalb der 
Brutzeit der Freiflächenbrüter, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Sep-
tember durchgeführt werden, kann der Verbotstatbestand gemäß§ 44 Abs. 1 
BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. In den Bebauungsplan ist ein entspre-
chender Hinweis aufgenommen. 

 
5.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 (6) Nr. 7 e BauGB) 
wird durch den Landkreis bzw. die Entsorgungsträger gewährleistet.  

Die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7 f BauGB) zur Vermeidung weiterer Emissionen ist 
nicht erklärte Zielsetzung oder Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes. 
Die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Solarenergie) soll jedoch möglich 
sein. Hierzu wird auch auf das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich (EEWärmeG) verwiesen, welches am 1. Januar 2009 in Kraft ge-
treten ist. Laut Gesetz muss der Wärmeenergiebedarf für neue Gebäude zu min-
destens 15 % aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Mit der Energieein-
sparverordnung (EnEV 2014), welche am 1.5.2014 in Kraft getreten ist, sind wei-
tere Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer Energien vorgenommen worden, um 
die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung und geänderte Baunormen 
umzusetzen. So müssen u.a. seit dem 1.1.2016 neu gebaute Wohn- und Nicht-
wohngebäude höhere energetische Anforderungen erfüllen. Die Verordnung ist 
auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweiterung oder den Ausbau von 
Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden. 
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Im Übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem Grund-
stückseigentümer, soweit es unter Berücksichtigung der jeweiligen Gebietsfest-
setzung und nachbarschaftlicher Interessen möglich ist, freigestellt.  

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Be-
schlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden dürfen, als Belang im Sinne des Vorsorgeprinzips, zu 
berücksichtigen. Durch die vorliegende Festsetzung eines Wohn- bzw. Mischge-
bietes sind wesentliche Veränderungen der Luftqualität jedoch nicht zu erwarten.  

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht bzw. muss eine Bebauung ent-
sprechend den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz errichtet 
werden (z.B. Energieeinsparverordnung, EEWärmeG u.ä.). 

 
5.5 Maßnahmen 

Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltauswir-
kungen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen 
5.5.1 Immissionsschutzregelungen 
Das Plangebiet grenzt im Norden an die Hauptstraße (L 30) an bzw. bezieht Teile 
der Straße mit ein.  

Die Ermittlung der zu erwartenden Verkehrslärmsituation erfolgte auf Grundlage 
aktueller Verkehrserhebungen (2017) unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Bevölkerungs- und Mobilitätsentwicklung durch einen pauschalen Prognosezu-
schlag von ca. 10 %. Unter dieser Bedingung ergeben die Ermittlungen, dass die 
Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet und für ein Mischgebiet im 
nördlichen Bereich des Plangebietes überschritten werden. Dieser Situation wird 
für das allgemeine Wohngebiet durch die Errichtung eines Lärmschutzwalls in 
einer Höhe von 2,6 m am Nordrand Rechnung getragen. Damit können die Orien-
tierungswerte im Erdgeschoss im Wesentlichen eingehalten und im Außenbereich 
unterschritten werden.  

Für das Mischgebiet und für das Obergeschoss im allgemeinen Wohngebiet wer-
den im gekennzeichneten Lärmpegelbereich III passive Schallschutzmaßnahmen 
vorgesehen.  

In ca. 350 m Entfernung zum Plangebiet befindet sich eine Altlastenverdachtsflä-
che. Für den Standort liegen keine Untersuchungen vor, die den Anforderungen 
an das BBodSchG und die BBodSchV genügen. Aus Vorsorgegründen werden 
daher Hinweise zur Grundwasserhaltung bzw. -entnahme gegeben.  

Im Übrigen stellt sich das Plangebiet als nicht erheblich immissionsbelastet 
dar, sodass weitere Schutzmaßnahmen nicht erforderlich sind.  

Aus dem Plangebiet heraus sind, aufgrund der geplanten Nutzung als Wohn- 
bzw. Mischgebiet, keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
zu erwarten. 
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5.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft 

Um Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft soweit möglich zu vermeiden, 
wird die Versiegelung auf das erforderliche Maß reduziert. Die verbleibenden 
Freiflächen innerhalb des festgesetzten Wohngebietes, für die eine Nutzung als 
Gartenflächen zu erwarten ist, tragen zu einer Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen bei. Die innerhalb der Plangebietsfläche vorhandenen Gehölzstrukturen wer-
den durch Festsetzung dauerhaft gesichert. Die festgesetzte Gebäudehöhe ent-
spricht der Höhe der benachbarten Bebauung, um Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes zu vermeiden. Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes werden 
durch die Versickerung bzw. Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers 
innerhalb der Plangebietsfläche vermieden. Mit Hilfe eines Zeitfensters für die 
Bauflächenvorbereitung, werden Beeinträchtigungen für die Fauna vermieden.  

 
5.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung  
a) Zulässigkeit des Eingriffs 

Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. 
ermöglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gemäß§ 14 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes dar. 

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.  

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Eingrif-
fen in Natur und Landschaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund der Auf-
stellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, ist gemäß § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu ent-
scheiden. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (ergänzende Vorschriften zum Um-
weltschutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heißt es in § 1a Abs. 3 
BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Be-
standteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-gesetz) sind in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen“ und „ein Ausgleich ist 
nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt sind oder zulässig waren.“  

Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der 
vorliegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften. 

Die durch diese Planung entstehenden Eingriffe werden durch verschiedene, in 
den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. vermie-



Gemeinde Esterwegen 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 61     44 

Büro für Stadtplanung (BP61_Begr.doc) 17.12.2019 

den bzw. ausgeglichen, sodass die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert wird. 

Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, in de-
nen die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Plangebiet erfüllt nicht diese Voraus-
setzungen. 

Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder ge-
fährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die Wohn-
raumbeschaffung sowie die Belange der Wirtschaft mit der Schaffung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen wichtige öffentliche Belange sind, sind nach Überzeu-
gung der Gemeinde Esterwegen die hier vorbereiteten Eingriffe letztendlich zu-
lässig.  

 
b) Eingriffsbilanzierung 

Im Folgenden werden die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe und Maß-
nahmen mit dem Bestand verglichen und bewertet, um die Plausibilität nachvoll-
ziehbar, also auch zahlenmäßig vergleichbar zu machen.  

Hierfür wird die "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaßnah-
men in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages" (2013) zugrunde 
gelegt. Nachfolgend gilt die Formel:  

Fläche in qm x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE) 

 
c) Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 
In der folgenden Tabelle werden alle Biotope aufgeführt, die durch die Planung 
unmittelbar beeinträchtigt werden. Diese Beeinträchtigungen setzen mit Beginn 
der Bauphase (Erschließungsmaßnahmen) ein. Im Rahmen der Bauphase wer-
den die aufgeführten Biotope entsprechend ihrer künftigen Nutzung umgestaltet.  

Die Biotope wurden in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben. Entspre-
chend dem Städtetagmodell wird den Biotopen des Plangebietes der jeweilige 
Wertfaktor zugeordnet. Werden die Biotopflächen mit ihren Wertfaktoren multipli-
ziert, ergeben sie in der Summe den Eingriffsflächenwert.  
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 Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit  

    Acker (A) 37.548 qm 1 WF 37.548 WE  

    Artenarmes Intensivgrünland (GI) 6.415 qm 2 WF 12.830 WE  

    Artenarmer Scherrasen (GRA) 990 qm 1 WF 990 WE  

    unbefestigter Weg (OVW) Sand 370 qm 2 WF 740 WE  

    unbefestigter Weg (OVW) Gras 36 qm 1 WF 36 WE  

    asphaltierte Straße (Hauptstr.u.Zufahrt) 4.022 qm -   -    

           versiegelt (80 %) 3.218 qm 0 WF 0 WE  

           unversiegelt (20 %) 804 qm 1 WF 804 WE  

       
  

     

 Gesamtfläche: 49.381 qm          

 Eingriffsflächenwert:         52.948 WE  
           
d) Ermittlung des Kompensationswertes 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Maßnahmen zur Vermeidung und zum 
Ausgleich des Eingriffs schutzgutbezogen beschrieben. Zusammengefasst sind 
dieses die Anlage einer naturnahen Regenwasserrückhalteanlage sowie die künf-
tige Anlage von Gartenflächen im Bereich der unversiegelten Wohngebietsflä-
chen.  

Diesen Maßnahmen bzw. neu entstehenden Biotoptypen wird entsprechend ihrer 
künftigen Wertigkeit ein Wertfaktor nach dem Städtetagmodell zugeordnet. Sie 
werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die Flächen der aufgeführten 
Nutzungsarten / Biotoptypen werden mit den zugeordneten Wertfaktoren multipli-
ziert und ergeben dann addiert den Kompensationswert.  

Mit den aufgelisteten Maßnahmen werden Beeinträchtigungen, die sich durch die 
Nutzung des Plangebietes als Wohngebiet ergeben (Betriebsphase) z.T. vermie-
den bzw. ausgeglichen. Verbleibende Beeinträchtigungen durch die Umnutzung 
der Plangebietsfläche müssen durch externe Kompensationsmaßnahmen ausge-
glichen bzw. ersetzt werden.  
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Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit 

 

 
Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,4) 28.522 qm -   -   

 

 
   versiegelt (40 %) (X) 11.401 qm 0 WF 0 WE 

 

 
   unversiegelte Gartenflächen (60 %) 17.113 qm 1 WF 17.113 WE 

 

 
Mischgebiet (GRZ 0,6) 2.554 qm -   -   

 

 
   versiegelt (60 %) (X) 1.532 qm 0 WF 0 WE 

 

 
   unversiegelte Gartenflächen (40 %) 1.022 qm 1 WF 1.022 WE 

 

 
   Öffentliche Grünflächen 2.914 qm -   -   

 

 
      Lärmschutzwall 2.531 qm -   -   

 

 
      Rasenflächen 383 qm 1 WF 383 WE 

 

 
   Regenrückhalteanlage 3.077 qm 2 WF 6.154 WE 

 

 
Straßenverkehrsfläche  12.314 qm -   -   

 

 
    versiegelt (80 %) (X) 9.851 qm 0 WF 0 WE 

 

 
    unversiegelt (20 %) 2.463 qm 1 WF 2.463 WE 

 

 
    

 
  

 
  

 
  

 

 
Gesamtfläche: 49.381 qm         

 

 
Kompensationswert:          27.135 WE 

 
          
 

Innerhalb des Plangebietes entsteht durch Vermeidungsmaßnahmen und interne 
Ausgleichsmaßnahmen ein Kompensationswert von 27.135 WE. Gegenüber dem 
Eingriffsflächenwert (52.948 WE) verbleibt ein Kompensationsdefizit von 
25.813 WE, so dass externe Kompensationsmaßnahmen notwendig werden.  
e) Externe Kompensationsmaßnahme (Anlage 6) 

Als Kompensationsmaßnahme steht der Gemeinde Esterwegen das Flurstück 
47/2 der Flur 18 in der Gemarkung Esterwegen zur Verfügung. Dieses Flurstück in 
einer Größe von 24.916 qm befindet sich ca. 1,6 km nordwestlich der Eingriffsflä-
che, südwestlich der Bockhorster Straße (L 30) und liegt innerhalb des Natur-
schutzgebietes Melmmoor-Kuhdammoor. Das Flurstück 47/2 befindet sich im Ei-
gentum der Gemeinde Esterwegen.  

Dieses ehemals als Ackerfläche intensiv genutzte Flurstück wurde in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland als extensiv ge-
nutzte Grünlandfläche hergerichtet und durch die Anlage von zwei Blänken für 
den Tier- und Artenschutz aufgewertet. Die Blänken mit einer Größe von 2.000 
qm und 1.500 qm wurden als temporäre Gewässer ohne Grundwasseranschluss 
mit flach gezogenen Uferbereichen ausgestaltet. Mit Schreiben des Landkreises 
Emsland vom 28.01.2014 kann diese Fläche mit 3 Aufwertungspunkten bewertet 
werden (Ackerfläche 1 WF; extensiv genutzte Grünlandfläche 4 WF). Somit steht 
im Bereich dieses Flurstücks eine Kompensation in der Größenordnung von 
74.748 WE zur Verfügung.  
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Von diesen zur Verfügung stehenden Werteinheiten werden zur Kompensation 
der durch den vorliegenden Bebauungsplan verursachten Eingriffe entsprechend 
dem vorliegenden Defizit 25.813 WE in Anspruch genommen und dem Bebau-
ungsplan Nr. 61 zugeordnet.  

Im Bereich des Flurstücks 47/2 stehen nach Zuordnung noch 48.935 WE für die 
Kompensation anderweitiger Eingriffe zur Verfügung.  

 
f) Schlussbetrachtung 
Innerhalb des Plangebietes entsteht durch Vermeidungsmaßnahmen und interne 
Ausgleichsmaßnahmen ein Kompensationswert von 27.135 WE. Gegenüber dem 
Eingriffsflächenwert (52.948 WE) verbleibt ein Kompensationsdefizit von 
25.813 WE.  

Dieses verbleibende Defizit wird im Bereich des Flurstücks 47/2 der Flur 18 in der 
Gemarkung Esterwegen extern kompensiert. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs-, Ausgleichs- und der externen Kom-
pensationsmaßnahme geht die Gemeinde Esterwegen davon aus, dass der durch 
den Bebauungsplan Nr. 61 ermöglichte Eingriff in das Landschaftsbild und in den 
Naturhaushalt ausgeglichen werden kann und somit den Belangen von Natur und 
Landschaft gemäß § 1 (6) Ziffer 7 BauGB entsprochen ist. 

 
5.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen 
5.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 
Gemäß § 1a (1) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen 
und es sollen insbesondere die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur 
Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaftlich, 
als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur in notwendigem Um-
fang umgenutzt werden.  

Mit der vorliegenden Planung strebt die Gemeinde insbesondere die Ergänzung 
der im nordwestlichen Bereich von Esterwegen vorhandenen Wohngebiete an. 
Durch die Planung werden diese städtebaulich sinnvoll nach Osten in Richtung 
der übrigen Ortslage erweitert und damit insgesamt stärker an diese angebunden. 
Zudem sollen in geringem Umfang gemischt nutzbare Grundstücke ausgewiesen 
werden. 

Das Maß der möglichen Bodenversiegelung wird durch die Festlegung einer 
Grundflächenzahl von 0,4 für das allgemeine Wohngebiet und 0,6 für das Misch-
gebiet begrenzt. Diese Werte entsprechen der nach § 17 BauNVO für das jeweili-
ge Gebiet möglichen Obergrenze. Dadurch soll in diesem Bereich eine optimale 
Ausnutzung des Baulandes ermöglicht und dem zusätzlichen Verbrauch freier 
Landschaft entgegengewirkt werden. Damit verbleiben 40 % bzw. 60 % der 
Grundstücksflächen, welche weder überbaut noch versiegelt werden dürfen. Auf 
diesen Flächen wird eine Begrünung z.B. als Gartenfläche, erfolgen. Diese Struk-
turen werden durch einen bepflanzten Lärmschutzwall entlang der L 30 und die 
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Anlage einer Regenwasserrückhalteanlage im nordwestlichen Bereich des Plan-
gebietes ergänzt.  

Zudem wird eine externe Kompensationsfläche zur Verfügung gestellt, die als 
extensive Grünlandfläche bewirtschaftet bzw. genutzt wird und durch die Anlage 
von zwei Blänken in ihrer Struktur und ihrer Funktion als Lebensraum für eine 
vielfältige Fauna verbessert wurde. Im Bereich dieses ehemals als Ackerfläche 
genutzten Flurstücks werden durch die extensive Nutzung die natürlichen Boden-
funktionen wie Filter- und Produktionsfunktionen wiederhergestellt.  

Die Gemeinde Esterwegen ist daher der Auffassung, dass der Bodenschutzklau-
sel sowohl im Hinblick auf die erforderliche Ausweisung als auch im Hinblick auf 
die konkrete Ausgestaltung ausreichend Rechnung getragen ist.  

 
5.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB 

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. 
Im Plangebiet sind daher keine Auswirkungen, aufgrund der Anfälligkeit der nach 
den geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwe-
re Unfälle oder Katastrophen zu erwarten.  

 
5.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung) 

Bei der Alternativprüfung sind die Ziele und der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass es im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht um Standortalternativen an 
Standorten außerhalb des Plangebietes geht. Zu prüfen sind nur plankonforme 
Alternativen, ob die Planungsziele auch in anderer oder schonenderer Weise um-
gesetzt werden könnten (vgl. Muster Einführungserlass zum EAG-Bau Fach-
kommission Städtebau am 1. Juli 2004 oder U. Kuschnerus, Der sachgerechte 
Bebauungsplan, RN 737 VHW-Verlag, 4. Aufl., Dezember 2010). 

Das Plangebiet schließt sich städtebaulich sinnvoll an die südlich, westlich und 
südöstlich angrenzenden Wohngebiete an. Auch östlich und nördlich des Plange-
bietes schließt sich entlang der Landesstraße vorhandene Bebauung an. Das 
Plangebiet stellt sich somit derzeit als Siedlungslücke dar und eignet sich in be-
sonderer Weise dazu, die westlich und nördlich gelegene Bebauung stärker an 
die übrige Ortslage östlich des Plangebietes anzubinden. Durch die Planung wird 
daher einer unnötigen Zersiedelung der Landschaft vorgebeugt.  

Sinnvolle Alternativen, die zu erheblich geringeren Umweltbelastungen führen 
würden, drängen sich nicht auf. Auch die Ausweisung von weniger Fläche drängt 
sich aufgrund des bestehenden konkreten Bedarfes nicht auf.  

Da für das vorliegende Plangebiet auch mögliche Konflikte durch die Verkehrs-
lärmbelastung angemessen gelöst werden können, ist der vorliegende Standort 
insgesamt als städtebaulich sinnvolle Lösung zur Siedlungsentwicklung von Es-
terwegen anzusehen.  
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5.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 
5.8.1 Methodik 
Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft erfolgte 
verbalargumentativ. Im Rahmen der Eingriffsregelung kam die „Arbeitshilfe zur 
Ermittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des 
Niedersächsischen Städtetages (2013)" zur Anwendung.  

Zur Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für die Fauna wurden die Brut-
vögel und Fledermäuse erfasst und ein faunistischer Fachbeitrag erstellt.  

Die Auswirkungen der Planung (zu erwartende Verkehrslärmsituation) wurde auf 
Grundlage der 16. BImSchV bzw. der RLS-90 „Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straßen“) ermittelt und bewertet.  

Die Ermittlung der Geruchsbelastung durch landwirtschaftliche Betriebe mit Tier-
haltung wurde durch die Zech Ingenieurgesellschaft mbH Lingen nach der GIRL 
2008 durchgeführt.  

Eine Ermittlung von Gewerbe- oder Sportlärm war nicht erforderlich.  

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 

 
5.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der 
getroffenen Regelungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten.  

Die Umsetzung und ordnungsgemäße Herstellung des Lärmschutzwalles und der 
geplanten Anpflanzungen erfolgt durch die Gemeinde. Die Dauer der erforderli-
chen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der geplanten Anpflanzungen sollte 
jeweils 3 Jahre betragen. 

Die Durchführung der externen Kompensationsmaßnahmen erfolgt durch die 
Gemeinde auf einer Fläche, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet und  für 
die geplanten Maßnahmen dauerhaft zur Verfügung steht. Die Gemeinde Ester-
wegen wird regelmäßig, d.h. mindestens alle 5 Jahre eine Überprüfung der Maß-
nahmen vornehmen. 

 
5.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Nachfolgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen in 
Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt. 

Mit der vorliegenden Planung soll ein Wohn- und Mischgebiet für die Entwicklung 
von ca. 50 Baugrundstücken festgesetzt werden. Die Baugebiete sollen die um-
liegend vorhandene Bebauung ergänzen.  

Durch die Planung kommt es zum Verlust von unbebauter Landschaft. Für Natur 
und Landschaft (Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Land-
schaftsbild) geht im Wesentlichen landwirtschaftlich genutzte Fläche verloren. Mit 
der in Anspruch genommenen Ackerfläche geht außerdem ein Nahrungsraum für 
die Arten der Feldflur und des Siedlungsrandes verloren.  
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Im vorliegenden Fall können die Beeinträchtigungen durch geeignete bauliche 
und landschaftspflegerische Maßnahmen im Plangebiet z.T. gemindert werden. 
Verbleibende Beeinträchtigungen können durch die Zuordnung einer externen 
Kompensationsmaßnahme ausgeglichen werden.  

Das Orts- und Landschaftsbild wird in angemessener Weise durch die Anpflan-
zung von standortgerechten, heimischen Laubgehölzen im Bereich des geplanten 
Lärmschutzwalles berücksichtigt. Die Bepflanzung des Lärmschutzwalles mit 
standortgerechten Gehölzen gleicht die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
aus und wirkt sich zudem positiv auf den Boden- und Wasserhaushalt aus. Damit 
kann auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden 
(z.B. Bindung von CO2). 

Der faunistische Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass artenschutzrechtliche 
Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen. In den Bebauungsplan ist ein 
Hinweis aufgenommen, dass Bauflächenvorbereitungen ausschließlich außerhalb 
der Brutzeit von Freiflächenbrütern (d.h. nicht in der Zeit vom 01. März bis 
30. September) durchzuführen sind. 

Das Schutzgut Klima/Luft wird durch die Errichtung von Einfamilienhäusern und 
kleineren Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben nicht erheblich beeinträchtigt. 
Mit der Ackerfläche geht ein Nahrungsraum für Arten der Feldflur und des Sied-
lungsrandes verloren. Die Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemein-
schaften sowie des Bodens durch die Versiegelung können auf externen Flächen 
ausgeglichen werden. 

Auswirkungen auf das Oberflächen- und Grundwasser werden durch die Versi-
ckerung bzw. Rückhaltung im Plangebiet und die gedrosselte Ableitung des anfal-
lenden Oberflächenwassers, entsprechend den natürlichen Verhältnissen, weit-
gehend vermieden.  

In Bezug auf den Menschen sind im Plangebiet keine erheblichen Beeinträchti-
gungen durch die Landwirtschaft (Geruchsimmissionen) zu erwarten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen durch gewerbliche Lärmimmissionen oder Sportlärm beste-
hen ebenfalls nicht.  

Der nördliche Teil des Plangebietes ist durch den Verkehrslärm der Hauptstraße 
(L 30) belastet. Zur Vermeidung sind ein 2,6 m hoher Lärmschutzwall sowie er-
gänzend passive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Durch die Lage des Plan-
gebietes südlich der Landesstraße können schützenswerte Außenwohnbereiche 
zudem im Schallschatten der Gebäude angelegt werden.  

Da keine wertvollen Kultur- oder Sachgüter im Plangebiet oder angrenzend be-
kannt sind, ergeben sich diesbezüglich keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
Sollten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese un-
verzüglich der Denkmalbehörde zu melden.  

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Mensch, Natur und 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sind im Plangebiet und der Umgebung nicht 
zu erwarten. 
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5.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis 

• Geruchstechnische Untersuchung der Zech Ingenieurgesellschaft mbH Lingen 
(Bericht Nr. LG12834.1/01) 

• RLS 90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Ausgabe 1990 

• 16. BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“, geänderte Fassung vom 
18.12.2014 

• DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Ausgabe Juli 2002)  

• Bleiblatt 1 zur DIN 18005 -1,Schalltechnische Orientierungswerte für die städ-
tebauliche Planung – Berechnungsverfahren, Ausgabe Mai 1987 

• Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumli-
che Gliederung Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, 
Cloppenburg / Lingen, 1959)  

• Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) 

• Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Um-
welt, Energie und Klimaschutz 

• Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Boden-
kundliche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1977) 

• NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

• Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf 
Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz 
Niedersachsen 2003) 

• Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2016) 

• Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bau-
leitplanung des Niedersächsischen Städtetages (2013) 

 

6 Abwägungsergebnis 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind insgesamt die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gerecht abzu-
wägen. Im Rahmen des Abwägungsvorganges sind gemäß § 2 Abs. 3 BauGB bei 
der Bauleitplanung die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind, zu 
ermitteln und zu bewerten. Diese sind im Rahmen der vorliegenden Begründung 
dargelegt. 

Wie die Umweltprüfung (Kap. 5 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich durch 
die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, die nicht 
ausgeglichen werden können.  

Die durch die mögliche Bebauung und Versiegelung hervorgerufenen Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft sind nach einem anerkannten Bewertungs-
modell bewertet worden und werden, soweit möglich, im Plangebiet ausgegli-
chen. Das verbleibende rechnerische Kompensationsdefizit kann auf der zur Ver-
fügung stehenden externen Kompensationsfläche ausgeglichen werden.  
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Der faunistische Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichti-
gung des Zeitfensters für die Bauflächenvorbereitung, artenschutzrechtliche Be-
lange dem Vorhaben nicht entgegenstehen.  

Erhebliche Auswirkungen auf das Oberflächen- und Grundwasser können durch 
die Versickerung bzw. Rückhaltung im Plangebiet und gedrosselte Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers vermieden werden. 

Unzumutbare Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch durch Geruchs-
immissionen der Landwirtschaft oder Gewerbe- oder Sportlärm sind nicht zu er-
warten.  

Der nördliche Bereich des Plangebietes ist durch den Verkehrslärm der Haupt-
straße (L 30) belastet. Dieser Belastung wird durch die Festsetzung aktiver und 
passiver Lärmschutzmaßnahmen angemessen Rechnung getragen. Unzumutba-
re Beeinträchtigungen durch Verkehrslärmimmissionen verbleiben unter Berück-
sichtigung dieser geplanten Schallschutzmaßnahmen nicht. 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die geplante Anpflanzung von 
standortgerechten Gehölzen im Bereich des Lärmschutzwalles (z.B. Bindung von 
CO2) und die bei der Errichtung von Gebäuden einzuhaltenden Gesetze und 
Richtlinien zur Energieeinsparung Rechnung getragen. 

Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Um-
weltbericht dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung aller vor-
genannten Belange kann die vorliegende Planung daher durchgeführt werden. 

 

7 Städtebauliche Daten 
Art der Nutzung Fläche in qm Fläche in % 

Mischgebiet 2.554 qm 5,2 % 

Allgemeines Wohngebiet 28.522 qm 57,8 % 

Straßenverkehrsfläche, davon 
• Fuß- und Radweg 
• Öffentlicher Parkplatz 

12.314 qm 
(259 qm) 
(886 qm) 

24,9 % 
(0,5 %) 
(1,8 %) 

Fläche für die Wasserwirtschaft 3.077 qm 6,2 % 

Öffentliche Grünfläche, davon  
• Lärmschutzwall 

2.914 qm 
(2.531 qm)  

5,9 %  
(5,1 %) 

Plangebiet 49.381 qm 100 % 
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8 Verfahren 
a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Gemeinde Esterwegen hat gemäß § 3 (1) BauGB frühzeitig die allgemeinen 
Ziele und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich dargelegt und 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  

 

b) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, wurden gemäß § 4 
BauGB an der Planung beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgefordert. 

 

c) Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gemäß § 3 (2) BauGB zusammen mit der 
dazugehörigen Begründung einschließlich Umweltbericht in der Zeit vom 
29.03.2919 bis einschließlich 29.04.2919 öffentlich im Rathaus der Gemeinde 
Esterwegen ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden eine Woche vor-
her mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass Anregungen während dieser Ausle-
gungsfrist vorgebracht werden können.  

Für das Plangebiet erfolgte aufgrund geänderter Festsetzungen eine zweite öf-
fentliche Auslegung mit der Maßgabe, dass Anregungen nur zu den geänderten 
Teilen vorgebracht werden können. 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes hat zusammen mit der dazugehöri-
gen Begründung in der Zeit vom 06.11.2019 bis 20.11.2019 erneut öffentlich aus-
gelegen. 

 

d) Satzungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung war Grundlage des Satzungsbeschlusses vom 
17.12.2019. 

 

Esterwegen, den ……………. 

 

..........................                                          ............................... 

Bürgermeister                                              Gemeindedirektor 
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1 Vorgang und Allgemeines 

Das Büro für Geowissenschaften M&O GbR (Spelle und Sögel) wurde von der 

Samtgemeinde Nordhümmling mit der Durchführung von orientierenden 

Baugrunduntersuchungen im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 61, Erweiterung 

allgemeines Wohngebiet „Am Berg“ beauftragt. Die Lage des Plangebietes ist der 

Übersichtskarte in Anlage 1 zu entnehmen. Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 

51.000 m². Zum Untersuchungszeitpunkt wurde die Fläche v.a. ackerbaulich genutzt. 

2 Allgemeine geologische, bodenkundliche und 

hydrogeologische Verhältnisse 

Laut Geologischer Karte 1:25.000 ist das Plangebiet im Tiefenbereich von 0 bis 2 m unter 

Geländeoberkante (GOK) geprägt von glazialfluviatilen Sanden (Fein- bis Mittelsande, z.T. 

grobsandig) sowie von Geschiebelehm (Schluff, kiesig, sandig, schwach steinig) aus dem 

Drenthe-Stadium des Saale-Glazials. Diese Schichten werden im östlichen Teilbereich der 

Fläche von Geschiebedecksanden (Sand, kiesig, steinig) aus dem Weichsel-Glazial 

überlagert. 

Gemäß der Bodenübersichtskarte 1:50.000 ist im Plangebiet Plaggenesch unterlagert von 

Podsol zu erwarten. 

Der mittlere Grundwasserspiegel ist im Untersuchungsgebiet entsprechend der 

Hydrogeologischen Karte 1:50.000 bei ca. >7,5 mNN bis 10,0 mNN zu erwarten. Aus der 

Geländehöhe im Plangebiet von ca. 19,0 bis 35,0 mNN folgt ein mittlerer 

Grundwasserflurabstand von ca. 9,0 bis 27,5 m. 

3 Durchführung der Untersuchungen 

Die Durchführung der Untersuchungen auf dem Baufeld erfolgte am 06.06.2018. Hierbei 

wurde die räumliche Lage der Untersuchungspunkte entsprechend dem Bauvorhaben und 

den örtlichen Gegebenheiten festgelegt. Sie geht aus dem Lageplan in Anlage 2 hervor. 

Als Höhenfestpunkt (HFP) zur relativen Höheneinmessung der Sondierungspunkte wurde ein 

Kanalschachtdeckel auf dem Radweg der angrenzenden Hauptstraße L 30 gewählt. Die 

räumliche Lage der Sondierungspunkte wurde auf die Grundstücksgrenzen eingemessen. 
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3.1 Rammkernsondierungen (RKS) 

Im Zuge der Baugrunduntersuchung wurden acht Rammkernsondierungen (RKS 1 bis 

RKS 8) nach DIN 4021 bis in eine Tiefe von 5 m unter Geländeoberkante (GOK) abgeteuft. 

Die Bodenansprache nach DIN 4022 und DIN 18196 wurde von den Unterzeichnern 

vorgenommen. Potentiell vorkommendes Grund- bzw. Schichtwasser wurde im Bohrloch 

mittels Kabellichtlot bzw. im Bohrgut ermittelt. In der Anlage 3 sind die im Gelände 

aufgenommenen Bohrprofile der Rammkernsondierungen dargestellt. 

3.2 Leichte Rammsondierungen (DPL-10) 

Neben den Ansatzpunkten der Rammkernsondierungen wurden zusätzlich insgesamt acht 

leichte Rammsondierungen (DPL 1 bis DPL 8) nach DIN EN ISO 22476-2 bis in eine Tiefe 

von 5 m unter GOK durchgeführt. Diese bieten ergänzend zu den Rammkernsondierungen 

Aussagen über die Scherfestigkeit und die Lagerungsdichte bzw. die Konsistenz der 

durchteuften Bodenschichten. Sie erlauben bei nichtbindigen Böden (z.B. Sande, Kiese) die 

Abschätzung der Lagerungsdichten locker, mitteldicht, dicht und sehr dicht. Bei bindigen 

Böden (Lehme, Tone) erlauben sie die Abschätzung der Konsistenzen breiig, weich, steif, 

halbfest und fest. Die Schlagzahlen pro 10 cm Eindringung gehen aus den 

Rammsondierprotokollen in Anlage 3 hervor. 

Für eine für Gründungen ausreichende Lagerungsdichte (d.h. eine mindestens mitteldichte 

Lagerung) sind bei nichtbindigen Böden Schlagzahlen der DPL von mind. 10 Schlägen pro 

10 cm Eindringung oberhalb des Grundwasserspiegels bzw. Schlagzahlen von mind. 

8 Schlägen pro 10 cm Eindringung unterhalb des Grundwasserspiegels nachzuweisen. 

3.3 Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes (kf-Wert) 

Der Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) des Bodens wurde an den Standorten RKS 1 und 

RKS 7 jeweils über einen Versickerungsversuch (VU) im Bohrloch mittels Feldpermeameter 

ermittelt. Hierzu wurde neben dem Ansatzpunkt der Rammkernsondierung eine Bohrung mit 

dem Edelman-Bohrer abgeteuft ( = 7 cm). Die Messungen erfolgten jeweils mit konstantem 

Wasserstand über der Bohrlochsohle. 

Die Eignung des untersuchten Standortes im Hinblick auf eine dezentrale Versickerung von 

Niederschlagswasser wurde auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA-A 138: Planung, Bau 

und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (DWA, 2005) geprüft. 



Büro für Geowissenschaften M&O - 4 -  2904-2018-BGU-BBP 61-Am Berg-Esterwegen 

 

 2904-2018-BGU-BBP 61-Am Berg-Esterwegen_v_02-07-2018 

4 Ergebnisse der Untersuchungen 

4.1 Bodenschichtung 

Im Zuge der durchgeführten Sondierungen wurden Bodenschichten erschlossen, die 

nachfolgend beschrieben werden. Es ist zu beachten, dass die Sondierungen eine exakte 

Aussage über die Baugrundschichtung nur für den jeweiligen Untersuchungspunkt bieten. 

Schichtenfolge und Schichtmächtigkeiten können zwischen den Untersuchungspunkten z.T. 

deutlich abweichen. 

In den durchgeführten Rammkernsondierungen wurde ein vermutlich tiefgepflügter humoser 

Oberboden (Feinsand, humos, mittelsandig, z.T. schwach schluffig) bis in eine Tiefe von 

mind. ca. 0,5 m unter GOK (RKS 6 und RKS 8) bis max. ca. 0,9 m unter GOK (RKS 3) 

aufgeschlossen. Dieser kann möglicherweise noch tiefer reichen, als er in den 

Rammkernsondierungen erbohrt wurde.  

Unterhalb des humosen Oberbodens folgen bis zu einer Tiefe von mind. 0,7 m unter GOK 

(RKS 6) bis max. ca. 1,4 m unter GOK (RKS 1) Geschiebedecksande (Feinsand, schluffig 

bis schwach schluffig, schwach mittelsandig). Die Geschiebedecksande werden von einer 

zumeist geringmächtigen Geschiebelehmschicht (Schluff, stark bis schwach feinsandig, sehr 

schwach mittelsandig, sehr schwach tonig) unterlagert, welche am Aufschlusspunkt RKS 6 

bis in eine Tiefe von mind. ca. 1,6 m unter GOK bis max. ca. 2,1 m unter GOK am 

Aufschlusspunkt RKS 4 reicht. Unterhalb dieser Schichten folgen bis zur Endtiefe der 

Aufschlussbohrungen glazifluviatile Sande (Feinsand, schluffig bis schwach schluffig, 

schwach mittelsandig). 

Die aufgeschlossenen Bodenschichten werden nachfolgend gemäß DIN 18300:2015-8 in 

Homogenbereiche unterteilt. Homogenbereiche repräsentieren die natürliche Vielfalt der 

geologischen Schichten jeweils in Einheiten mit vergleichbarer (erdbautechnischer) 

Beschaffenheit und Baugrundeignung. 

Der humose Oberboden wird dem Homogenbereich 1 zugeordnet. Der darunter folgende 

Geschiebedecksand wird als Homogenbereich 2 bezeichnet. Der Geschiebelehm wird zum 

Homogenbereich 3 gestellt. Die zur Tiefe folgenden glaziafluviatilen Feinsande werden dem 

Homogenbereich 4 zugeordnet. 

4.2 Grund- und Schichtwasserverhältnisse 

Zum Untersuchungszeitpunkt konnte in den Bohrlöchern der Rammkernsondierungen kein 

freies Grundwasser gemessen werden. Jedoch wurde oberhalb des Geschiebelehmes in 

RKS 1 und RKS 2 Schichtwasser festgestellt. 
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Infolge der jahreszeitlichen Schwankungen des Grundwasserspiegels sind Aussagen zum 

maximal bzw. minimal zu erwartenden Wasserstand ausschließlich nach 

Langzeitmessungen in geeigneten Messstellen möglich. 

Generell ist oberhalb des schlecht wasserdurchlässigen Geschiebelehmes mit dem Auftreten 

von Schichtwasser zu rechnen. Zudem kann der Geschiebelehm wasserführende Schichten 

enthalten. 

4.3 Ermittelte Wasserdurchlässigkeit 

Die ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte (kf-Werte) der anstehenden Böden im untersuchten 

Areal sind in nachfolgender Tabelle 1 aufgeführt. Die einzelnen Messdaten können der 

Anlage 4 entnommen werden. 

Der gemessene kf-Wert ist nach DWA-A 138 mit dem Faktor 2 zu multiplizieren, da im 

Feldversuch meist keine vollständig wassergesättigten Bedingungen erreicht werden.  

Tabelle 1: Ermittelte Durchlässigkeitsbeiwerte (Kf-Werte) 

Messpunkt 
Petrographie / 

Kornzusammensetzung 
Messtiefe              

[m unter GOK] 

aus den Messwerten 
abgeleiteter 

Durchlässigkeitsbeiwert     
(kf-Wert) 

VU 1 (RKS 1) 
Feinsand, schwach 

mittelsandig, schwach schluffig 
0,80 bis 0,90 3,6 x 10

-5
 m/s 

VU 2 (RKS 7) 
Feinsand, schwach 

mittelsandig, schwach schluffig 
0,55 bis 0,65 4,0 x 10

-5
 m/s 

 

5 Bautechnische Beurteilung des Untergrundes 

5.1 Festigkeit und Verformungsverhalten 

Generell können den einzelnen Homogenbereichen die in Tabelle 2 aufgeführten 

bautechnischen Eigenschaften zugeordnet werden. Die Bewertung bzw. Einstufung beruht 

dabei auf Angaben der DIN 18196 sowie eigener Beurteilung. 
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Tabelle 2: Übersicht über die bautechnischen Eigenschaften des erkundeten Untergrunds 

Allgemeine Beurteilung 

Homogenbereich
 

1 2 3 4 

Bodenart 

humoser 
Oberboden 

(Feinsand, humos, 
mittelsandig, z.T. 

schwach schluffig) 

Geschiebedeck-
sande (Feinsand, 

schluffig bis 
schwach schluffig, 

schwach 
mittelsandig) 

Geschiebelehm 
(Schluff, feinsandig, 

sehr schwach 
mittelsandig, sehr 

schwach tonig) 

glazifluviatile Sande 
(Feinsand, schluffig 

bis schwach 
schluffig, schwach 

mittelsandig) 

Lagerungsdichte/ 
Konsistenz 

locker vorw. mitteldicht vorw. steif mitteldicht 

Bodengruppen 
nach DIN 18196 

bzw. Kurzzeichen 
OH SE – SU  SU* – UL SE – SU  

Bodenklasse nach 
DIN 18300 

1 3 2 – 4 3 

Frostempfindlichkei
t nach ZTVE-StB 

2009 
F2 F1 – F2 F3 F1 – F2 

Verdichtbarkeitskla
sse nach ZTVE-StB 

2009 
k.A. V1 V2 – V3 V1 

Bautechnische Eigenschaften 
A)

 

Scherfestigkeit mittel groß groß / mäßig groß 

Verdichtungsfähigk
eit 

mäßig gut bis mittel mittel / mäßig gut bis mittel 

Zusammendrückba
rkeit 

groß bis mittel 
gering bis sehr 

gering 
gering / gering - 

mittel 
gering bis sehr 

gering 

Witterungs- und 
Erosionsempfindlic

hkeit 
gering bis mittel groß sehr groß groß 

Frostempfindlichkei
t 

groß bis mittel 
gering bis sehr 

gering 
sehr groß 

gering bis sehr 
gering 

Bautechnische Eignung 
A)

 

Baugrund für 
Gründungen

 ungeeignet gut geeignet 
B)

 geeignet 
B)

 gut geeignet 
B)

 

A)
 Einstufung nach DIN 18196 und eigener Beurteilung,

 B) 
unter Voraussetzung einer mind. mitteldichten Lagerung bzw. einer 

mind. steifen Konsistenz 

5.2 Kennwerte für erdstatische Berechnungen 

Nach den Untersuchungsergebnissen sowie den Angaben der DIN 1055 für vergleichbare 

Bodenarten können vorläufig die folgenden, in Tabelle 3 angegebenen Bodenkennwerte für 

überschlägige Berechnungen im Rahmen der Entwurfsplanung angenommen werden. 
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Die Werte gelten für die beschriebene Hauptbodenschicht im ungestörten 

Lagerungsverband, d.h. ohne z.B. baubedingte Auflockerungen oder Vernässungen. 

Tabelle 3: Bodenkennwerte nach DIN 1055-2 und Erfahrungswerte für den Steifemodul 

Homogen-
bereich 

Bodenart 

Wichte 
erdfeucht 

γ 

[kN/m³] 

Wichte  
unter Auftrieb 

γ´ 
[kN/m³] 

Reibungs-
winkel 

φ´ 
[°] 

Kohäsion 

c´ 

[kN/m²] 

Steifemodul 

ES 

[MN/m²] 

1 OH 17,0 9,5 30,0  keine k.A. 

2 SE – SU  17,0 – 18,0 9,5 – 10,5 32,5 keine 40 – 60 

3 SU* – UL 18,5 - 19,5 9,5 – 10,5 27,5 2 – 5 10 – 30 

4 SE – SU  17,0 – 18,0 9,5 – 10,5 32,5 keine 40 – 80 

 

6 Allgemeine Baugrundbeurteilung und Gründungs-

empfehlung für die Wohnbebauung 

Die Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung richtet sich nach dem, aus den 

Rammkernsondierungen bekannten Bodenaufbau. Für eine ausreichende Lagerungsdichte 

werden bei nichtbindigen Böden Schlagzahlen der leichten Rammsonde von mindestens 

N10 ≥ 10 oberhalb des Grundwasserspiegels bzw. N10 ≥ 8 unterhalb des 

Grundwasserspiegels gefordert bzw. eine mind. steife Konsistenz bei bindigen bzw. 

gemischtkörnigen Böden (Geschiebelehm). 

Die aufgeschlossenen Böden lassen eine konventionelle Flachgründung des Bauvorhabens 

grundsätzlich zu. Zur Herstellung eines tragfähigen Planums sind die nachfolgend 

beschriebenen Maßnahmen durchzuführen. 

Im Gründungsbereich sollte der humose Oberboden (Boden des Homogenbereiches 1) 

vollständig abgetragen und ggf. durch geeigneten Füllboden (s.u.) ersetzt werden. Humoser 

Boden ist für den Abtrag von Bauwerkslasten aufgrund von zu erwartenden großen 

Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen als ungeeignet zu bewerten. 

Die im Gründungsbereich anstehenden Böden sind mit geeignetem Gerät bis zur Solltiefe 

(Einbindetiefe Fundamente bzw. Bodenplatte) auszuheben. 

In Abhängigkeit von der Aushubtiefe und der vorgesehenen Einbindetiefe der Gewerke ist 

ein Lastausbreitungswinkel von 45° zu beachten, d.h. erfolgt beispielsweise der Erdaushub 

bis 1 m unterhalb der vorgesehenen Gründungsebene (Einbindetiefe Fundamente / 
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Bodenplatte) muss der Bodenaustausch mit einem seitlichen Überstand von mind. 1 m über 

die Gewerke hinaus hergestellt werden. 

Gemäß DIN 4124 darf beim Aushub von Baugruben mit einer Tiefe von mehr als 1,25 m 

unter GOK ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit ein zulässiger 

Böschungswinkel von β ≥ 45° bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden nicht 

überschritten werden. Bei mind. steif konsistenten, bindigen Böden ist ein Böschungswinkel 

von β ≥ 60° einzuhalten.  

Es wird empfohlen nach den durchgeführten Aushubarbeiten die im Aushubbereich 

vorliegenden Baugrundverhältnisse durch Inaugenscheinnahme des Rohplanums von einem 

geotechnischen Sachverständigen (Geologen) nochmals prüfen zu lassen. 

Sofern der Gründungsbereich aufgefüllt werden muss, sollte hierfür humusfreier, 

verdichtungsfähiger, frostunempfindlicher, kornabgestufter Boden (z.B. Bodengruppen SE, 

SW, SI gemäß DIN 18196) verwendet werden, welcher lagenweise einzubauen und in 4 - 6 

Übergängen, bei Schüttstärken von max. je 0,4 m mit geeignetem Gerät auf mindestens 

mitteldichte Lagerung zu verdichten ist. Nach durchgeführten Verdichtungsarbeiten ist ein 

Verdichtungsgrad von Ev2 ≥ 70 MN/m² oder DPr ≥ 98 % auf dem Planum nachzuweisen. 

Sofern im Planum Geschiebelehm ansteht, sollte dieser eine mindestens steife Konsistenz 

aufweisen. Weichkonsistente Bereiche sollten abgetragen und durch geeigneten Füllboden 

ersetzt werden (s.o.). Bei Bedarf kann eine Bodenverbesserung des im Planum anstehenden 

Geschiebelehmes durch das Einfräsen von Bindemitteln (z.B. Zement oder Kalk) erzielt 

werden. 

Die Erdarbeiten sollten auf dem Geschiebelehmplanum mittels zahnloser Baggerschaufel 

ausgeführt werden, um unnötige Auflockerungen zu vermeiden. Baggerarbeiten sollten, 

wenn möglich, in Vorkopfbauweise erfolgen. Ferner sollten die Aushub- bzw. 

Gründungssohle nicht mit schweren, bereiften Geräten befahren werden. 

Aufgrund der Wasserempfindlichkeit des Geschiebelehmes ist ein Vernässungsschutz des 

Planums sowie der zum Einbau bereitgestellten Böden zu gewährleisten. Vernässte und 

dadurch aufgeweichte Böden sind abzutragen und gegen geeignetes Material 

auszutauschen. 

Um Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen am Bauwerk zu minimieren sowie zum Schutz der 

Gewerke vor aufgestautem Niederschlagswasser, kapillar aufsteigendem Grundwasser und 

Frosteinwirkung, wird empfohlen, unmittelbar unterhalb der Gewerke eine Schotterschicht als 

Bettungspolster und kapillarbrechende Schicht in mindestens 20 cm Stärke einzubauen. 

Diese Schotterschicht fungiert zudem als bauzeitlicher Flächenfilter. Zu diesem Zweck kann 

ein Mineralgemisch z.B. mit 0-32 oder 0-45 Körnung verwendet werden, dessen Kornanteil 

unter 0,063 mm im eingebauten Zustand nicht mehr als 3 M.-% beträgt. Auf dem 
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fertiggestellten Schotterplanum ist eine mind. dichte Lagerung bzw. ein Verdichtungsgrad 

von Ev2 ≥ 100 MN/ m² nachzuweisen. 

Die Fundamente sollten in frostsicherer Tiefe von mind. 0,8 m unter GOK einbinden. 

Zum Schutz der ins Erdreich einbindenden Bauwerksteile gegen Staunässe und 

Sickerwasser sollte entlang der erdberührenden Außenwände des gepl. Gebäudes eine 

Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195-4, ggf. in Kombination mit einer Dränung gemäß 

DIN 4095, vorgesehen werden. Alternativ kann auch eine Abdichtung nach DIN 18195-6 

erfolgen. 

In nachfolgender Tabelle 4 sind die Arbeitsschritte zur Herstellung eines tragfähigen 

Planums sowie erforderliche Verdichtungsgrade nochmals verkürzt zusammengefasst. 
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Tabelle 4: Zusammenfassende Darstellung der Arbeitsschritte zur Herstellung eines tragfähigen Planums 

Homogenbereich / 
Bodenschicht 
(Bodengruppe) 

Tiefenbereich 
unter GOK 

Vorgehensweise
A)

 
Erforderlicher 

Verdichtungsgrad 
OK Planum 

Humoser Oberboden 
des 

Homogenbereiches 1 
(OH) 

ca. 0,85 m 
(RKS 3) 

 im Gründungsbereich vollständig 
abtragen 

 im Gründungsbereich nicht für den 
Wiedereinbau geeignet 

- 

Aushubplanum in 
den Sanden des 

Homogenbereiches 2 
(SE – SU) bzw. im 

Geschiebelehm des 
Homogenbereiches 3 

(SU* - UL)  

Aushubtiefe 

 in Abhängigkeit von der Aushubtiefe 
und der vorgesehenen Einbindetiefe der 
Gewerke ist ein Lastausbreitungswinkel 
von 45° zu beachten, ggf. ist ein 
entsprechender seitlicher Überstand 
beim Bodenaustausch herzustellen 

 Pot. im Gründungsbereich anstehender 
Geschiebelehm sollte eine mind. steife 
Konsistenz aufweisen 

 mit geeignetem Gerät auf mind. 
mitteldichte Lagerung nachverdichten 

- 

Verdichtungsfähiges, 
frostunempfindliches, 

kornabgestuftes 
Material (z.B. SE, 

SW, SI gemäß 
DIN 18196) 

Sollhöhe Planum 

 Bei Bedarf lagenweise einbauen bis 
Sollhöhe und in 4 bis 6 Übergängen, bei 
einer Schüttstärke von max. je 0,4 m mit 
geeignetem Gerät auf mind. mitteldichte 
Lagerung verdichten 

Ev2 ≥ 70 MN/m² 
oder DPr  ≥ 98 % 

Schotterschicht als 
kapillarbrechende 

Schicht, 
Bettungspolster und 

bauzeitlichen 
Flächenfilter          

(z.B. 0-32 od. 0-45 
Körnung, mit 

Kornanteil unter 
0,063 mm nicht mehr 

als 3 M.-%) 

Schichtstärke 
mind. 20 cm 

 Einbau zur Minimierung von pot. 
Setzungsdifferenzen sowie zum Schutz 
der Gewerke vor kapillar aufsteigendem 
Wasser und Frosteinwirkung sowie als 
bauzeitlichen Flächenfilter 

 Verdichtung mit geeignetem Gerät  

Ev2 ≥ 100 MN/m² 
oder DPr ≥ 100% 

A) 
Detailangaben siehe Gründungsempfehlung 

7 Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung für 

die Verkehrsfläche 

Für die anzulegende Fahrbahn werden die „Richtlinien für die Standardisierung des 
Oberbaus von Verkehrsflächen“ (RStO 12) zu Grunde gelegt. Es wird hierbei von einer 

Belastungsklasse Bk 1,8 ausgegangen. Gemäß der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 

liegt das Baufeld in der Frosteinwirkungszone I. 

Im Gründungsbereich der Verkehrsfläche sollte der humose Oberboden (Homogenbereich 1) 

vollständig entfernt werden. Dieser Boden ist aufgrund von zu erwartenden großen 

Setzungen für den Lastabtrag von Verkehrsflächen ungeeignet und im Gründungsbereich 

nicht für den Wiedereinbau geeignet. 
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Nach dem Abtrag der humosen Böden sollte das freigelegte Planum zur Egalisierung des 

Untergrundes mit geeignetem Gerät auf mindestens mitteldichte Lagerung nachverdichtet 

werden.  

Ausgekoffertes Material ist gegebenenfalls bis zur Sollhöhe (Planum) durch geeignetes 

Material (humusfreies, verdichtungsfähiges, frostunempfindliches, kornabgestuftes Material, 

z.B. Bodengruppen SE, SW, SI gemäß DIN 18196) zu ersetzen, welches lagenweise 

einzubauen und in 4 - 6 Übergängen, bei Schüttstärken von max. je 0,4 m mit geeignetem 

Gerät auf mindestens mitteldichte Lagerung zu verdichten ist.  

Nach durchgeführten Verdichtungsarbeiten ist ein Verdichtungsgrad von Ev2 ≥ 45 MN/m² 

oder DPr ≥ 95 % auf dem Planum nachzuweisen. Sofern im Planum Geschiebelehm ansteht, 

sollte dieser eine mindestens steife Konsistenz aufweisen. Weichkonsistente Bereiche 

sollten abgetragen und durch geeigneten Füllboden ersetzt werden (s.o.). Bei Bedarf kann 

eine Bodenverbesserung des im Planum anstehenden Geschiebelehmes durch das 

Einfräsen von Bindemitteln (z.B. Zement oder Kalk) erzielt werden. 

Die Erdarbeiten sollten auf dem Geschiebelehmplanum mittels zahnloser Baggerschaufel 

ausgeführt werden, um unnötige Auflockerungen zu vermeiden. Baggerarbeiten sollten, 

wenn möglich, in Vorkopfbauweise erfolgen. Ferner sollten die Aushub- bzw. 

Gründungssohle nicht mit schweren, bereiften Geräten befahren werden. 

Aufgrund der Wasserempfindlichkeit des Geschiebelehmes ist ein Vernässungsschutz des 

Planums sowie der zum Einbau bereitgestellten Böden zu gewährleisten. Vernässte und 

dadurch aufgeweichte Böden sind abzutragen und gegen geeignetes Material 

auszutauschen. 

Auf dem so hergestellten Planum kann der Aufbau für die Verkehrsfläche entsprechend 

RStO 12 bei einer Bauweise mit einer Asphaltdecke beispielsweise nach Tafel 1, Zeile 5 für 

die Belastungsklasse Bk1,8 erfolgen (siehe Tabelle 5): 
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Tabelle 5: Empfohlener Aufbau entsprechend RStO 12 (Tafel 1, Zeile 5, Bk1,8) bei Bauweise mit 
Asphaltdecke 

Einbauschicht 
Geforderter Verformungsmodul 

Ev2  

[MN/m²] 

Einbaustärke 
[cm] 

Asphaltdeckschicht - 4 

Asphalttragschicht - 12 

Schottertragschicht 150 30 

Schicht aus 
frostunempfindlichem Material 

80 14 

Planum 45 - 

Gesamtstärke frostsicherer 
Oberbau 

- 60 

Alternativ kann der Aufbau für die Verkehrsfläche entsprechend RStO 12 bei einer Bauweise 

mit einer Pflasterdecke nach Tafel 3, Zeile 3, für die Belastungsklassen Bk 1,8 erfolgen 

(siehe Tabelle 6): 

Tabelle 6: Empfohlener Aufbau entsprechend RStO 12 (Tafel 3, Zeile 3, Bk1,8) bei Bauweise mit 
Pflasterdecke 

Einbauschicht 
Geforderter Verformungsmodul 

Ev2  

[MN/m²] 

Einbaustärke 
[cm] 

Pflasterdecke - 10 

Bettung - 4 

Schottertragschicht 150 30 

Schicht aus 
frostunempfindlichem Material 

80 16 

Planum 45 - 

Gesamtstärke frostsicherer 
Oberbau 

- 60 

Die für die Verkehrsflächen anzusetzende Belastungsklasse nach RStO 12 und der daraus 

resultierende Aufbau der Verkehrsflächen sind letztlich von planerischer Seite entsprechend 

den zu erwartenden Verkehrslasten bzw. der Beanspruchung festzulegen. Gegebenenfalls 

ist der Aufbau der Verkehrsflächen entsprechend anzupassen. 

Bei der Herstellung des Planums, der Frostschutzschicht und der Tragschichten sind zudem 

die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im 

Straßenbau“ (ZTVE-StB 09) und die „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für den 
Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ (ZTV-SoB-StB 04) zu berücksichtigen. 
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8 Bauwasserhaltung 

Bei den Erdarbeiten ist ein Abstand zum Grundwasserspiegel von mind. 0,5 m einzuhalten. 

Für den Bodenaushub ist aufgrund des zum Teil oberflächennah anstehen von schlecht 

wasserdurchlässigen Schichten (Geschiebelehm) möglicherweise eine Wasserhaltung 

erforderlich. Zu diesem Zweck wird empfohlen, ggf. eine offene Wasserhaltung mit 

Pumpensumpf vorzuhalten, die ggf. mit einer Horizontaldrainage zu ergänzen ist. Das 

anfallende Wasser kann nach Einholen einer entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnis 

ggf. in einen nahegelegen Graben bzw. die Kanalisation abgeleitet werden. 

Um den Umfang einer Wasserhaltung möglichst gering zu halten, sollten die Erdarbeiten 

vorzugsweise in Zeiträumen mit niedrigen Grundwasserständen (in den Sommermonaten) 

erfolgen. 

9 Eignung des Untergrundes zur dezentralen Versickerung von 

Niederschlagswasser 

Im untersuchten Areal stehen oberflächennah wasserdurchlässige Sande an, die jedoch in 

geringer Tiefe von schlecht wasserdurchlässigem Geschiebelehm unterlagert werden. 

Aufgrund des geringen Flurabstandes zum Geschiebelehm (<1 m) bzw. zum Schichtwasser 

ist das untersuchte Areal im Bereich der Aufschlusspunkte RKS 1, RKS 2, RKS 6 und RKS 8 

für den Betrieb einer Versickerungsanlage im aktuellen Zustand der Fläche ungeeignet. Im 

Bereich der Aufschlusspunkte RKS 3, RKS 4, RKS 5 und RKS 7 ist ein Flurabstand zum 

Geschiebelehm von ca. 1,35 bis 1,7 m gegeben, sodass an diesem Standorten eine 

Versickerung unter den nachfolgend genannten Bedingungen möglich ist. 

In Anlehnung an die DWA (2005) ist zwischen der Sohle einer Versickerungsanlage und 

einer wasserstauenden Bodenschicht eine Sickerstrecke von mindestens 1,0 m einzuhalten. 

Diese Bedingung ist bei der Planung einer Versickerungsanlage zu berücksichtigen. Die 

Möglichkeit für eine Versickerung besteht z.B. in der Ausführung von flachen 

Versickerungsmulden mit einer geringen Flächenbelastung (Au/As), ggf. in Kombination mit 

einer Anhöhung des Geländes am geplanten Versickerungsstandort mit einem für eine 

Versickerung geeigneten Boden, sodass zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und 

der Schichtoberkante des Geschiebelehmes eine Sickerstrecke von ≥1 m gegeben ist. 

Es ist zu beachten, dass es bei einem Betrieb einer Versickerungsanlage oberhalb des 

wasserstauenden Geschiebelehmes an der Schichtoberkante des Lehmes zu einer Bildung 

von Schichtwasser und zu einem lateralen Abfluss kommen wird. Es ist daher zu prüfen, ob 

es hierdurch zu Schäden an angrenzenden Bauwerken kommen kann. 
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Zur Bemessung von Versickerungsanlagen kann für die untersuchten Sande oberhalb des 

Geschiebelehmes ein kf-Wert von rd. 4 x 10-5 m/s angesetzt werden. Der Geschiebelehm 

weist erfahrungsgemäß einen kf-Wert von ≤ 1 x 10-7 m/s auf. 

Da in den Aufschlussbohrungen unterschiedliche Flurabstände zur Schichtoberkante des 

wasserstauenden Geschiebelehmes festgestellt wurden, wird empfohlen, den geplanten 

Standort für eine Versickerungsanlage nochmals gezielt zu untersuchen. 

10 Schlusswort 

Sollten sich hinsichtlich der vorliegenden Bearbeitungsunterlagen und der zur Betrachtung 

zugrunde gelegten Angaben Änderungen ergeben oder bei der Bauausführung abweichende 

Boden- und Grundwasserverhältnisse angetroffen werden, ist der Gutachter sofort zu 

informieren. 

Falls sich Fragen ergeben, die im vorliegenden Gutachten nicht oder nur abweichend erörtert 

wurden, ist der Gutachter zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern. 

Spelle, 02. Juli 2018 

 

             

 

 Dipl.-Geogr. Ingo-Holger Meyer      Dipl.-Geol. Sven Ellermann 

 Beratender Geowissenschaftler BDG 
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Anlage 1: Übersichtskarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2904-2018-BGU-  
BBP 61-„Am Berg“-

Esterwegen 

Anlage 1: Übersichtskarte 

Quelle: Umweltkarten Niedersachsen 

Maßstab:        
- 

Datum:          
27.06.2018 

Bearbeiter: 
Keuters 

Lage des  
untersuchten 
Areales 
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Anlage 2: Lageplan der Untersuchungspunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2904-2018-BGU-   
BBP 61-

„Am Berg“-
Esterwegen 

Anlage 2: Lageplan der 
Untersuchungspunkte 

Entwurfsverfasser:  Ingenieurbüro Börjes 

Maßstab: 
unmaßstäblich 

Datum: 
26.06.2018 

Bearbeiter: 
Keuters 

Höhenfestpunkt (HFP) 
OK Kanalschachtdeckel 
0,00 m rel. Höhe 

RKS 1 + DPL 1 
+0,41 m rel. Höhe 

RKS 2 + DPL 2 
-2,19 m rel. Höhe 

RKS 4 + DPL 4 
-8,16 m rel. Höhe 

RKS 5 + DPL 5 
-4,25 m rel. Höhe 

RKS 6 + DPL 6 
-4,28 m rel. Höhe RKS 7 + DPL 7 

-8,33 m rel. Höhe 

RKS 8 + DPL 8 
-10,58 m rel. Höhe 

RKS 3 + DPL 3 
-10,22 m rel. Höhe 
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Anlage 3: Bohrprofile der Rammkernsondierungen    

RKS 1 bis RKS 8, Rammsondierdiagramme DPL 1 bis 

DPL 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kote [m]

-16.00-15.00-14.00-13.00-12.00-11.00-10.00-9.00-8.00-7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.00 Kote [m]

-16.00-15.00-14.00-13.00-12.00-11.00-10.00-9.00-8.00-7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.00+0,41 mDPL 10 5 10 15 20 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Schlagzahlen je 10 cm

gemäß DIN EN ISO 22476-2 -2,19 mDPL 20 5 10 15 20 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 222121232122232425262422
Schlagzahlen je 10 cm

gemäß DIN EN ISO 22476-2 -10,22 mDPL 30 5 10 15 20 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 21222625262427292827283026232523232425283130272526262527303231302930
Schlagzahlen je 10 cm

gemäß DIN EN ISO 22476-2

RKS 2-2,19 m  0.70Feinsand, humos,mittelsandig, dunkelbraun 1.60Feinsand, schwachmittelsandig, schwachschluffig, beige- hellbraun 2.25Geschiebelehm (Schluff,feinsandig, sehrschwach mittelsandig,sehr schwach tonig),grau 2.35Geschiebelehm (Schluff,schwach feinsandig),rotbraun 5.00Feinsand, schwachmittelsandig, schwachschluffig, rötlichbraun
OHSE - SUSU* - ULSU* - ULSE - SUgemäß DIN 4021 RKS 3-10,22 m  0.85Feinsand, humos,mittelsandig,schwach schluffig,dunkelbraun 1.70Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,beige 1.85Geschiebelehm(Schluff, schwachfeinsandig,sehr schwachmittelsandig,sehr schwachtonig), gelblichbraun 3.70Feinsand, schluffig,sehr schwachmittelsandig,beige 5.00Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,beige - hellgrau

OHSE - SUSU* - ULSUSE - SUgemäß DIN 4021

RKS 1+0,41 m  0.70Feinsand, humos,mittelsandig,dunkelbraun 1.40Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,beige 1.60Geschiebelehm(Schluff, feinsandig,schwach mittelsandig,sehr schwachtonig), beige- grau 1.70Geschiebelehm(Schluff, starkfeinsandig),beige 5.00Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,beige - hellgrau
OHSE - SUSU* - ULSU* - ULSE - SUgemäß DIN 4021

Konsistenzensteif - halbfeststeifnaßLagerungsdichte DPLsehr locker (< 6/4)locker (< 10/8)mitteldicht (< 51/49)dicht (< 65/63)sehr dicht (>= 65/63) Bernard-Krone-Straße 19, 48480 Spelle, www.mo-bfg.deProjekt: 2904-2018-BGUAnlage 3Bohrprofile und RammsondierdiagrammeMaßstab: Höhe: 1:80BBP 61-"Am Berg"-EsterwegenDatum: 26.06.2018 Bearbeiter: Keuters



Kote [m]

-16.00-15.00-14.00-13.00-12.00-11.00-10.00-9.00-8.00-7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.00 Kote [m]

-16.00-15.00-14.00-13.00-12.00-11.00-10.00-9.00-8.00-7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.00
-8,16 mDPL 40 5 10 15 20 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 222226302727262425292625232122232530323634333430323641404243

Schlagzahlen je 10 cm
gemäß DIN EN ISO 22476-2

-4,25 mDPL 50 5 10 15 20 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 26212325262630282827272626272523242428313132313436394041414040373637
Schlagzahlen je 10 cm

gemäß DIN EN ISO 22476-2
-4,28 mDPL 60 5 10 15 20 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 2221212426302929283030323434364040393737363835363838404139

Schlagzahlen je 10 cm
gemäß DIN EN ISO 22476-2RKS 4-8,16 m  0.65Feinsand, humos,mittelsandig,dunkelbraun 1.35Feinsand, schwachschluffig,schwach mittelsandig,beige 1.80Geschiebelehm(Schluff, feinsandig,schwach mittelsandig,sehr schwachtonig), beige 2.05Geschiebelehm(Schluff, starkfeinsandig,schwach mittelsandig),beige - hellgrau 5.00Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,beige - hellgrau

OHSE - SUSU* - ULSU* - ULSE - SUgemäß DIN 4021

RKS 5-4,25 m  0.80Feinsand, humos,schwach mittelsandig,schwach schluffig,dunkelbraun 1.40Feinsand, schluffig,schwach mittelsandig,beige 1.80Geschiebelehm(Schluff, feinsandig,sehr schwachmittelsandig,sehr schwachtonig), beige 2.10Feinsand, starkschluffig,beige 5.00Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,beige - hellgrau
OHSUSU* - ULSU*SE - SUgemäß DIN 4021

RKS 6-4,28 m  0.45Feinsand, humos,schwach mittelsandig,dunkelbraun 0.75Feinsand, schwachschluffig,schwach mittelsandig,beige 1.55Geschiebelehm(Schluff, starkfeinsandig,schwach mittelsandig,sehr schwachtonig), beige 1.65Geschiebelehm(Schluff, starkfeinsandig,schwach mittelsandig),beige 5.00Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,beige - hellgrau
OHSE - SUSU* - ULSU* - ULSE - SUgemäß DIN 4021

KonsistenzensteifLagerungsdichte DPLsehr locker (< 6/4)locker (< 10/8)mitteldicht (< 51/49)dicht (< 65/63)sehr dicht (>= 65/63) Bernard-Krone-Straße 19, 48480 Spelle, www.mo-bfg.deProjekt: 2904-2018-BGUAnlage 3Bohrprofile und RammsondierdiagrammeMaßstab: Höhe: 1:80BBP 61-"Am Berg"-EsterwegenDatum: 26.06.2018 Bearbeiter: Keuters



Kote [m]

-16.00-15.00-14.00-13.00-12.00-11.00-10.00-9.00-8.00-7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.00 Kote [m]

-16.00-15.00-14.00-13.00-12.00-11.00-10.00-9.00-8.00-7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.001.00
-8,33 mDPL 70 5 10 15 20 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 2621232628252221212324232525232628303130303030323133333033

Schlagzahlen je 10 cm
gemäß DIN EN ISO 22476-2 -10,58 mDPL 80 5 10 15 20 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 212227252526262528283031302933353331303029292930292626212122

Schlagzahlen je 10 cm
gemäß DIN EN ISO 22476-2

RKS 7-8,33 m  0.55Feinsand, humos,mittelsandig,schwach schluffig,dunkelbraun 1.20Feinsand, schwachschluffig,schwach mittelsandig,beige 1.70Geschiebelehm(Schluff, schwachfeinsandig,sehr schwachmittelsandig,sehr schwachtonig), hellbraun 3.45Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,beige - hellgrau 3.55Geschiebelehm(Schluff, starkfeinsandig),hellgrau 5.00Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,hellgrau
OHSE - SUSU* - ULSE - SUSU* - ULSE - SUgemäß DIN 4021

RKS 8-10,58 m  0.45Feinsand, humos,schwach mittelsandig,dunkelbraun 0.75Feinsand, schwachschluffig,schwach mittelsandig,beige 1.55Geschiebelehm(Schluff, starkfeinsandig,schwach mittelsandig,sehr schwachtonig), beige 1.65Geschiebelehm(Schluff, starkfeinsandig,schwach mittelsandig),beige 5.00Feinsand, schwachmittelsandig,schwach schluffig,beige - hellgrau
OHSE - SUSU* - ULSU* - ULSE - SUgemäß DIN 4021KonsistenzensteifLagerungsdichte DPLsehr locker (< 6/4)locker (< 10/8)mitteldicht (< 51/49)dicht (< 65/63)sehr dicht (>= 65/63) Bernard-Krone-Straße 19, 48480 Spelle, www.mo-bfg.deProjekt: 2904-2018-BGUAnlage 3Bohrprofile und RammsondierdiagrammeMaßstab: Höhe: 1:80BBP 61-"Am Berg"-EsterwegenDatum: 26.06.2018 Bearbeiter: Keuters
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Anlage 4: Ergebnisse der Versickerungsversuche            

VU 1 und VU 2 

 



Q/sec Q/min

FALSCH 0,40 24 1 0 0 0

WAHR 0,80 48 2 5 1 48

WAHR 1,12 67 3 12 2 67

WAHR 1,12 67 4 26 4 67

WAHR 1,04 62 5 39 6 62

WAHR 1,20 72 6 69 10 72

WAHR 1,15 69 7 105 15 69

WAHR 1,15 69 8 141 20 69

WAHR 1,26 76 9 220 30 76

FALSCH 1,26 76 10 ---

FALSCH 1,26 76 11 ---

FALSCH 1,26 76 12 ---

7 cm Durchmesser Bohrloch Randbedingungen / Zwischenwerte:

Infiltrationsrate "Q" 1,26 ml/sec Durchm.(mm): 110

75,6 ml/min 0,96

80 cm Tiefe Bohrloch bis Wasserstand (ho) Radius-Bohrloch "r" 4 cm

Wert "ho" 80 cm

Wert "h" = H-ho 10 cm

13 o
C Wassertemperatur Wert "S" = GW-H 30 cm

Viskosität 1,2 Wasserviskosität im Bohrloch

Wasserviskosität bei 20
o
C

90 cm Bohrlochtiefe (H) 1,85E-3

120 cm Grundwasserstand (GW)   /

wasserundurchlässige Bodenschicht 1,68E-3

1,8 *  10 -5

0,00

Ermittlung Durchlässigkeitsbeiwert
Versickerung im Bohrloch  /  WELL PERMEAMETER METHOD

29.06.2018

159,7

FALSCH

2904-2018 (Anlage 4.1) VU 1 (RKS 1)

WAHR

Keuters

Kf-Wert: 

mm min 

24 

48 

67 67 
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72 
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Projekt: Test: Datum: 

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2007 
www.wiltschut.de 

Klute, A.: Methods of soil analysis, Part 1, Physical and mineralogical 
methods. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin. 1986 
 

m/s 

cm/Tag 

Q/min 

Bearbeiter: 



Q/sec Q/min

FALSCH 0,48 29 1 0 0 0

WAHR 0,96 57 2 6 1 57

WAHR 1,12 67 3 13 2 67

WAHR 0,88 53 4 24 4 53

WAHR 0,96 57 5 36 6 57

WAHR 1,36 81 6 70 10 81

WAHR 1,24 75 7 109 15 75

WAHR 1,05 63 8 142 20 63

WAHR 1,36 81 9 227 30 81

FALSCH 1,36 81 10 ---

FALSCH 1,36 81 11 ---

FALSCH 1,36 81 12 ---

7 cm Durchmesser Bohrloch Randbedingungen / Zwischenwerte:

Infiltrationsrate "Q" 1,36 ml/sec Durchm.(mm): 110

81,3 ml/min 0,96

55 cm Tiefe Bohrloch bis Wasserstand (ho) Radius-Bohrloch "r" 4 cm

Wert "ho" 55 cm

Wert "h" = H-ho 10 cm

13 o
C Wassertemperatur Wert "S" = GW-H 55 cm

Viskosität 1,2 Wasserviskosität im Bohrloch

Wasserviskosität bei 20
o
C

65 cm Bohrlochtiefe (H) 1,99E-3

120 cm Grundwasserstand (GW)   /

wasserundurchlässige Bodenschicht 1,16E-3

2,0 *  10 -5

0,00

Ermittlung Durchlässigkeitsbeiwert
Versickerung im Bohrloch  /  WELL PERMEAMETER METHOD

29.06.2018

171,9

FALSCH

2904-2018 (Anlage 4.2) VU 2 (RKS 7)

WAHR

Keuters

Kf-Wert: 

mm min 

29 

57 

67 
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Projekt: Test: Datum: 

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2007 
www.wiltschut.de 

Klute, A.: Methods of soil analysis, Part 1, Physical and mineralogical 
methods. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin. 1986 
 

m/s 

cm/Tag 

Q/min 

Bearbeiter: 
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Verkehrsimmissionen – Hauptstraße (L 30)  
Berechnung gemäß 16. BImSchV (entspricht RLS 90) 
 
Unmittelbar nördlich des Plangebietes verläuft die Hauptstraße (L 30). 

Im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme zur Erschließung des Plangebietes 
durch das Ingenieurbüro Schubert, Hannover, wurde die vorhandene 
Verkehrsbelastung in Höhe des Plangebietes ermittelt. Diese ergab eine 
durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) von 4.800 Kfz ermittelt. Der 
Anteil des Schwerlastverkehrs lag bei ca. 7 %. 

Für die Ermittlung der Leistungsfähigkeit des geplanten Anschlussknotenpunktes 
wurden die allgemeine Bevölkerungs- und Mobilitätsentwicklung sowie weitere 
Strukturmaßnahmen im Umfeld mit einem Prognosezuschlag von 10 % 
berücksichtigt.  

Den Berechnungen des Büro Schubert wurde daher ein DTV-Wert von 5.250 
Kfz/24 h zugrunde gelegt. Dieser Wert wird vorliegend übernommen.  

 

Der Flächen im Plangebiet sollen als allgemeines Wohngebiet bzw. Mischgebiet 
festgesetzt werden: 

 

 Orientierungswerte der 
DIN 18005 

Immissionsgrenzwerte der  
16. BImSchV 

 Allgemeines Wohngebiet Allgemeines Wohngebiet 
Tags/ 
nachts 

55 dB (A) 
45 dB (A) 

 59 dB (A) 
49 dB (A 

 
 

 Orientierungswerte der 
DIN 18005 

Immissionsgrenzwerte der  
16. BImSchV 

 Mischgebiet Mischgebiet 
Tags/ 
nachts 

60 dB (A) 
50 dB (A) 

 64 dB (A) 
54 dB (A 
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Eingabe Abkürzung Bezeichnung               
                    

4800 DTVgezählt gezählte durchschn. tägliche Verkehrsbelastung         

5250 DTV Durchschn. tägliche Verkehrsbelastung incl. Verkehrsprognose       

50 vPkw Geschwindigkeit Pkw             

50 vLkw Geschwindigkeit Lkw             

18  Unterschiede im Abstand zw. Emmissionsort und Immissionsort       

1,65 hm mittlere Höhe                

9 p T: Prozent  maßgebender Anteil an Schwerlast-Lkw-Anteil (Tabelle A berücksichtigen wegen unterschiedlicher Anteile) 

3 p N: Prozent  maßgebender Anteil an Schwerlast-Lkw-Anteil (Tabelle A berücksichtigen wegen unterschiedlicher Anteile) 

0 DStrO Korrektur wegen Unterschiede in Straßenoberfläche (Tabelle B)       

0 DStg Korrektur wegen Steigung/Gefälle in Prozent (Tabelle C)         

0 K Korrektur bez. Kreuzung/Einmündung (Tabelle D)         

0 DB Pegeländerungen durch topogr. Gegebenheiten RLS-90, Kapitel 4. 0 (wird zur Zt. nicht berücksichtigt) 
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  Tags 

 
  Nachts 

 
 

M 315,00 
 

M 42,00 
 

 
LPkw 30,71 

 
LPkw 30,71 

 

 
LLkw 44,34 

 
LLkw 44,34 

 

 
D 13,63 

 
D 13,63 

 

 
DV -4,25 

 
DV -5,34 

 

 
DS⊥ 2,93 

 
DS⊥ 2,93 

 

 
DBM -1,28 

 
DBM -1,28 

 

 
Lm 25,T 64,68 

 
Lm 25,N 55,93 

 

 
Lr 18,T 62,09 

 
Lr 18,N 52,24 

 
        

Die Orientierungswerte der DIN 18005 von 55/45 dB (A) tags/nachts für ein allgemeines Wohngebiet werden im Abstand von 18 m um ca. 7,1 / 
7,2  dB (A) tags/nachts überschritten. Die um 4 dB (A) höheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden um ca. 3,1 / 3,2 dB (A) 
tags/nachts überschritten. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 von 60/50 dB (A) tags/nachts für ein Mischgebiet werden im Abstand von 18 m um ca. 2,1 / 2,2 dB (A) 
tags/nachts überschritten. Die um 4 dB (A) höheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden unterschritten. 
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Lärmschutzwall, Höhe 2,6 m  
 

 

 

 

 

 

 

 

Abschirmung 
Berechnung gemäß 4.4.1 Verfahren für lange, gerade Fahrstreifen 
Gleichungen (14-16 der RLS 90) 

 
Erdgeschoss (Höhe 2,8 m) 
Schirmwert z (Gleichung 15) 
z = A + B + C – s 
z = 10,2022 + 7,0018 + 1 – 18,1312 = 0,0728 
Witterungskorrektur (Gleichung 16) 
Kw = 0,954 
Abschirmung (Gleichung 14)  
Dz = 7 lg (5 + 73,46 x 0,0728 x 0,9542) = 6,95 dB  
 
 
Außenbereich (Höhe 1,8 m) 
z = 10,2022 + 6,5521 + 1 – 17,5408 = 0,2135 
Kw = 0,4 
Abschirmung  
Dz = 7 lg (5 + 71,34 x 0,2135 x 0,9742) = 9,02 dB  
 
 
Bei einer Höchstgeschwindigkeit: Pkw / Lkw 50 km/h 
Erdgeschoss: 

Lr 18 tags = 62,09 dB (A) – 6,95 dB (A) = 55,14 dB (A) 

Lr 18 nachts = 52,24 dB (A) – 6,95 dB (A) = 55,63 dB (A) 

Außenbereich 

Lr 18 tags = 62,09 dB (A) – 9,02 dB (A) = 53,07 dB (A) 

Lr 18 nachts = 52,24 dB (A) – 9,02 dB (A) = 43,22 dB (A) 

Bei einem 2,6 m hohen Lärmschutzwall werden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h die Orientierungswerte im Erdgeschoss im Wesentlichen eingehalten bzw. 
nur geringfügig überschritten. Im Außenbereich werden die Orientierungswerte tags 
um ca. 2 dB (A) und nachts um ca. 1,8 dB (A) unterschritten. 
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Obergeschoss 
Für das Obergeschoss kann durch einen Lärmschutzwall kein wirksamer Schutz 
erreicht werden. In diesem Bereich ist ein ausreichender Schallschutz durch passive 
Maßnahmen gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ sicherzustellen. 

Die errechneten Werte beschreiben die Geräuschemissionen bei freier 
Schallausbreitung und gelten jeweils für die der Geräuschquelle zugewandten Seite.  

Unter Berücksichtigung eines Korrekturwertes von + 3 dB (A) entsprechen die Werte 
den maßgeblichen Außenlärmpegeln der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. Für die 
Dimensionierung der erforderlichen Schalldämm-Maße ist nach DIN 4109 grundsätzlich 
der Tageswert der Geräuschimmissionen maßgebend.  

Mit der neuen DIN 4109 (Stand: Juli 2016) wird für den Nachtzeitraum jedoch zusätzlich 
das größere Schutzbedürfnis berücksichtigt. Sofern für den Verkehrslärm die Differenz 
zwischen Tag- und Nachtwert weniger als 10 dB (A) beträgt, wird für den Verkehr – 
neben einem Korrekturwert von 3 dB – zum Nachtwert ein Zuschlag von 10 dB (A) 
gegeben und dieser Wert als maßgeblicher Außenlärmpegel zugrunde gelegt.  

Im vorliegenden Fall liegt der Nachtwert weniger als 10 dB (A) unter dem Tagwert, 
sodass der Nachtwert (+ 10 dB (A)) maßgeblich ist.  

 

Verkehrslärmbelastung bei Abstand 18 m: 

Abstandskorrektur nach Gleichung 10 und 11 + 3 dB 

Lr 18 tags = 52,24 + 10 dB (A) = 62,24 65,24 

 

Verkehrslärmbelastung bei Abstand 35 m: 

Abstandskorrektur nach Gleichung 10 und 11 

Dv = - 5,34 
DS⊥ =  15,8 – 15,44 – 0,35 = 0,01 
DBM = - 3,08 + 3 dB 
Lr 35 tags = 55,93 + 10 – 5,34 + 0,01– 3,08= 57,52 dB (A) 60,52 

Der Bereich in einem Abstand von 18-35 m zur Fahrbahnmitte der L 30 ist unter 
Berücksichtigung des o.g. Korrekturwertes dem Lärmpegelbereich III (maßgeblicher 
Außenlärmpegel 61-65 dB) der DIN 4109 zuzuordnen.  
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Legende: 
Biotoptypen nach DRACHENFELS (2011) 
 
A Acker  
GI Artenarmes Intensivgrünland 
GRA Artenarmer Scherrasen 
HFM Strauch-Baumhecke 
OEL locker bebautes Einzelhausgebiet 
OVS Straße 
OVW unbefestigter Weg 
 
 
Hauptbestandsbildner: 
Ah Ahorn  Br Brombeere 
Ei Eiche  Ho Schwarzer Holunder 
Li Linde  Sp Stechpalme 
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Anlage 4 
der Begründung 

zum 
Bebauungsplan Nr. 61 

„Am Berg“ 
   

Plangebiet 
 

Biotoptypen 
   

Büro für Landschaftsplanung, Werlte; 03/2019  

A 

A A A 

GI 

GI 

A 

A 

A 
A 

A 

GI 
GI 

A 

A 

A 

A 

GI 

GI 

OEL 

OEL 

OEL 

OEL 

OEL 

OVS 

GRA 

GI 

GI 

OVS 
OVS 

A 

A 

HFM/Ei,Ah,Li OEL 

HFM/Ei,Ho,Sp,Br 

OVW 

OVW 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung 
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1 Einleitung und Untersuchungsgebiet 

 

Abbildung 1: Übersicht über das Gebiet des B-Plans Nr.61 in Esterwegen 



2 Methodik 

Brutvögel

Tabelle 1: Termine und Witterung der Brutvogelkartierung 

Termin Datum Wetter

Brutnachweis

Brutverdacht

Brutzeitfeststellung 



Fledermäuse

Tabelle 2: Termine und Witterung der Fledermauserfassung im Gebiet des B-Plans Nr.61 in Esterwegen 

Datum Wetter
Anzahl
Runden

Zeitpunkt



Abbildung 2: Methodenkarte der Fledermauskartierung im Untersuchungsgebiet des 

Bebauungsplans Nr. 61 in Esterwegen 



3 Ergebnisse 

Brutvögel

Artenspektrum und Bestand

Tabelle 3: Gesamtartenliste (potenzieller) Brutvögel mit Gefährdungseinstufung und Schutzstatus im 

Gebiet des Bebauungsplans Nr.61 in Esterwegen sowie näherer Umgebung 

Deutscher Name
Wissenschaftlicher 

Name
Status

RL Nds
TL W
2015

RL Nds
2015

RL D
2015

Schutz-
status



Deutscher Name
Wissenschaftlicher 

Name
Status

RL Nds
TL W
2015

RL Nds
2015

RL D
2015

Schutz-
status



Tabelle 4: Nachgewiesenes Brutvogelartenspektrum mit Gesamthäufigkeiten im Gebiet des 

Bebauungsplan Nr. 61 in Esterwegen und der angrenzenden Umgebung 

Deutscher Name
Wissenschaftlicher 

Artname

Brut-
bestand 

EG

Brut-
bestand 

UG*

RL
Nds

TL W

2015

RL
Nds

2015

RL D

2015
Schutz-
status



Bewertung

allgemeine Bedeutung als Brutvogel-
lebensraum

Fledermäuse

Artenspektrum

Tabelle 5: Fledermausartenspektrum mit Gesamthäufigkeiten im UG des B-Plans Nr.61 in Esterwegen  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname
Rote Liste

Niedersachsen
Rote Liste

BRD

Anzahl
Kontakte 
während 

Kartierung

Kleinabendsegler 3

Breitflügelfledermaus 12

Zwergfledermaus 20

Rauhhautfledermaus 4

Brandt-/ Bartfledermaus 3



Tabelle 6: Ergebnisse der Transektkartierungen (Anzahl Kontakte) im UG des B-Plans Nr.61 in Esterwegen 

sowie nähere Umgebung 

Datum
Klein-
abend-
segler

Breit-
flügel-
fleder-
maus

Zwerg-
fleder-
maus

Rauhaut-
fleder-
maus

Brandt-/
Bart-

fleder-
maus 

Gesamte 
Kontakte 

pro 
Datum

-

-

3

10

8

12

6

Summe 2 12 19 3 3 39

Bewertung



Funktionsraum hoher Bedeutung 

o

o

o

o

Funktionsraum mittlerer Bedeutung 

o

o

Funktionsraum geringer Bedeutung 

o

geringe 
Bedeutung

Randbereichen



4 Hinweise zur Eingriffsregelung und zum 
Artenschutz 

Brutvögel 

Fledermäuse 



5 Literatur 
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Externe Kompensation 

 
 

Lage / Zuordnung 
 
   

Büro für Landschaftsplanung, Werlte; 03/2019  

Flurstück 47/2, Flur 18 

Externe Kompensationsmaßnahme 
Flurstück 47/2, Flur 18, 
Gemarkung Esterwegen 
24.916 qm / 74.748 WE 
zugeordnet: 
BBP Nr. 61     9.087 qm / 27.262 WE 
noch zur Verfügung: 15.829 qm / 47.486 WE 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung 
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